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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 08.11.2017
- Aktenzeichen 03280299439/le

gegen:

 Herrn
 Gheorghe Mircea Balascuta
 Str. Minai Vikazu Nr. 1278
 RO-627275 SAT. PREJMER JUD BRASOV

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 08.11.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1019
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Bekanntmachung 
des Kreises Viersen

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 18.10.2017
- Aktenzeichen 03193932214/rü

gegen:

  Herrn

  Manuel Puccetti
  Moto Club Puccetti Racing ASD
  Via Giannone 14 Reggio
  I-42124 EMILIA

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0114 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.11.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1020

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 03.11.2017
- Aktenzeichen 03240677767/hö

gegen:

  Herrn
  Ostoja Nikolic
  Kimplerstraße 15
  47807 Krefeld

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0117 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 12.10.2017
- Aktenzeichen 03280290490/le

gegen:

 Herrn
 Florin-Razvan Grigore
 Str. Banat, Nr. 19, Bl. B14, Sc. B, Et. 3, Ap. 16
 RO- PITESTI ARGES

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen 
werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.11.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1020
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Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.11.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1020

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung 

Gegen Herrn Dennis Meuwissen, letzte bekannte 
Anschrift: Severinstr. 3, 41748 Viersen, jetziger Auf-
enthaltsort unbekannt, ist am 07.11.2017 ein 

Bescheid des Landrats des Kreises Viersen,
Amt für Ordnung und Straßenverkehr,
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen,
Aktenzeichen: 32/5 – 36 43 02/Ga, 

ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie nach vorheriger 
Terminabsprache eingesehen und in Empfang ge-
nommen werden auf meiner Dienststelle in

41747 Viersen
Rathausmarkt 3
Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
Zimmer 0132.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, den 07.11.2017
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Garth

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1021

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung

Der Halter des Fahrzeuges, Pkw, Ford Fiesta, FIN: 
WF0BXXGAJB1J02945, wird aufgefordert sich um-
gehend zu melden. 

Da der Halter unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der 
Kreispolizeibehörde Viersen, in 41747 Viersen, 
Rathausmarkt 3, montags - donnerstags während 
der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 
Uhr, freitags von 08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht 
werden. Hierzu ist das Eigentum nachzuweisen.

Viersen, 16.11.2017
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde
Viersen

Im Auftrag
gez.

Alberts

ZA 1 - 57.01.59 - 239/17 (B)

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1021
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Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen

Bebauungsplan Brü/31 „Am Lendermannskamp“, 1. Änderung und Ergänzung

wiederholte öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Entwurfsunterlagen der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Brü/31 „Am Lendermanns-
kamp“ der Burggemeinde Brüggen wurden nach der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ergänzt. 
Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung am 14.11.2017 dem überarbeiteten Entwurf ein-
schließlich Begründung und Umweltbericht zugestimmt und die wiederholte öffentliche Auslegung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Aufgrund dieser Beschlussfassung werden der Planentwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht 
sowie die nach Einschätzung der Burggemeinde Brüggen wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen in der Zeit vom

02.12.2017 bis einschließlich 05.01.2018

beim Sachgebiet 2.2 Planung / Bauen / Technik der Burggemeinde Brüggen, Rathaus Brüggen, Zimmer 
305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, während der Dienststunden (montags bis freitags 
von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr außer freitags nachmittags) wiederholt öffentlich ausge-
legt. 

Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB u.a. 
nach den Umweltschutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts (Tiere und 
Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima / Luft, Mensch, Landschaft / Ortsbild, Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern) liegen folgende allgemeine umweltbezogene 
Informationen vor: 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt
Boden Karte der Erdbebenzonen und 

geologischen Untergrund-
klassen der Bundesrepublik 
Deutschland 1 : 350.000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen 

Aussagen zur Erdbebenzone

Wasser GIS des Kreises Viersen, Was-
serschutzzonen

Aussagen zur Wasserschutzzone

Natur und Landschaft Landschaftsplan Nr. 4 „Brachter 
Wald / Ravensheide“

Aussagen zu den Entwicklungszielen und 
Festsetzungen für Natur und Landschaft

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge liegen vor und wurden zum Umweltbericht 
herangezogen:

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt
Natur und Landschaft Artenschutzrechtliche Vorprü-

fung (Stufe 1)
Aussagen zur Betroffenheit artenschutz-
rechtlicher Belange: Anlass und Methode, 
rechtliche Grundlagen, räumliche Situation, 
planungs-relevante Arten, Ergebnisse und 
Analyse 

Landschaftspflegerischer Fach-
beitrag

Aussagen zur Landschaftspflege: Darstel-
lung von ökologischen und landschaftlichen 
Gegebenheiten, Ermittlung und Bewertung 
des Eingriffes, Konfliktanalyse, Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, Eingriffsbi-
lanzierung
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Boden und Grundwasser Baugrunduntersuchung / Hydro-
geologisches Gutachten

Aussagen zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers im Plangebiet: Baugrund, 
Bodenschichtung, Grundwasser, Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes, Versicke-
rungsanlage

Lärm, Schall Schalltechnische Untersuchung Aussagen zur Ermittlung und Beurteilung 
der Schallimmissionen: Örtliche Gegeben-
heiten, Richtwerte, Ermittlung der Schal-
limmissionen, Ergebnis und Beurteilung, 
Lärmkontingentierung 

Im Rahmen der vorgelagerten Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sind 
folgende umweltbezogene Stellungnahmen eingegangen:

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt
Lärm, Schall Kreis Viersen Anregungen und Hinweise zum Immissi-

onsschutz und zur Schalltechnischen Un-
tersuchung

Lärm, Schall Eigentümer der Grundstücke 
Lüttelbrachter Straße 96 und 98

Stellungnahme zum Immissionsschutz und 
zur Schalltechnischen Untersuchung

Geruch Eigentümer des Grundstückes 
Lüttelbrachter Straße 98

Stellungnahme zur Geruchssituation

Boden und Grundwasser Kreis Viersen Hinweis zur Grundwassernutzung
Boden Bezirksregierung Arnsberg, Ab-

teilung Bergbau
Hinweis zu Bodenschätzen und zur Grund-
wasserabsenkung

Begrünung Eigentümer der Grundstücke 
Lüttelbrachter Straße 96

Anregung zur Eingrünung entlang der 
Nachbargrenzen

Natur und Landschaft Kreis Viersen Stellungnahme zur ökologischen Bilanz / 
Eingriffsbilanzierung (Bewertung der Ein-
griffe in Natur und Landschaft)

Natur und Landschaft Landwirtschaftskammer NRW Stellungnahme zur Eingriffsbilanzierung 
und zur Inanspruchnahme von Ackerflä-
chen durch Kompensationsmaßnahmen

Natur und Landschaft Bezirksregierung Düsseldorf Stellungnahme zur Eingriffsbilanzierung 
und zur Inanspruchnahme von Ackerflä-
chen durch Kompensationsmaßnahmen

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes abgegeben wer-
den. Die Stellungnahmen können schriftlich bei der Burggemeinde Brüggen eingereicht oder bei der oben 
genannten Dienststelle während der Dienststunden zur Niederschrift erklärt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Für eventuelle Fragen zu dem ausgelegten Entwurf stehet Ihnen Herr Houbertz (Rathaus Brüggen, Zimmer 
305 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, Tel. 02163/5701-151) während der Dienststunden oder 
nach Vereinbarung zur Verfügung.

Brüggen, den 15.11.2017
gez.

Gellen
Bürgermeister
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Übersichtskarte

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1022
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Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Burggemeinde Brüggen

wiederholte öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Entwurfsunterlagen der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes der Burggemeinde Brüggen wurden 
nach der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ergänzt. Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat 
in seiner Sitzung am 14.11.2017 dem überarbeiteten Entwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht 
zugestimmt und die wiederholte öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Aufgrund dieser Beschlussfassung werden der Entwurf einschließlich Begründung und Umweltbericht sowie 
die nach Einschätzung der Burggemeinde Brüggen wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen in der Zeit vom

02.12.2017 bis einschließlich 05.01.2018

beim Sachgebiet 2.2. Planung / Bauen / Technik der Burggemeinde Brüggen, Rathaus Brüggen, Zimmer 
305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, während der Dienststunden (montags bis freitags 
von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr außer freitags nachmittags) wiederholt öffentlich ausge-
legt. 

Neben dem Änderungsentwurf einschließlich des nach Maßgabe der Anlage 1 zum BauGB u.a. nach den 
Umweltschutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB gegliederten Umweltberichts (Pflanzen und Tiere 
inkl. biologischer Vielfalt, Boden, Wasser, Luft / Klima, Landschaftsbild / Erholung, Mensch / Bevölkerung 
inkl. menschlicher Gesundheit, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Schutzgütern) liegen folgende allgemeine umweltbezogene Informationen vor: 

Themenblock Umweltinformation / Quelle Kurzinhalt
Boden Karte der Erdbebenzonen und 

geologischen Untergrund-
klassen der Bundesrepublik 
Deutschland 1 : 350.000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen 

Aussagen zur Erdbebenzone

Wasser GIS des Kreises Viersen, Was-
serschutzzonen

Aussagen zur Wasserschutzzone

Natur und Landschaft Landschaftsplan Nr. 4 „Brachter 
Wald / Ravensheide“

Aussagen zu den Entwicklungszielen und 
Festsetzungen für Natur und Landschaft

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten und Beiträge liegen vor und wurden in der Umweltprüfung 
zum Umweltbericht herangezogen:

Themenblock Gutachten / Bericht Kurzinhalt
Natur und Landschaft Artenschutzrechtliche Vorprü-

fung (Stufe 1)
Aussagen zur Betroffenheit artenschutz-
rechtlicher Belange: Anlass und Methode, 
rechtliche Grundlagen, räumliche Situation, 
planungs-relevante Arten, Ergebnisse und 
Analyse 

Landschaftspflegerischer Fach-
beitrag

Aussagen zur Landschaftspflege: Darstel-
lung von ökologischen und landschaftlichen 
Gegebenheiten, Ermittlung und Bewertung 
des Eingriffes, Konfliktanalyse, Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen, Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen, Eingriffsbi-
lanzierung
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Boden und Grundwasser Baugrunduntersuchung / Hydro-
geologisches Gutachten

Aussagen zur Versickerung des Nieder-
schlagswassers im Plangebiet: Baugrund, 
Bodenschichtung, Grundwasser, Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes, Versicke-
rungsanlage

Lärm, Schall Schalltechnische Untersuchung Aussagen zur Ermittlung und Beurteilung 
der Schallimmissionen: Örtliche Gegeben-
heiten, Richtwerte, Ermittlung der Schal-
limmissionen, Ergebnis und Beurteilung, 
Lärmkontingentierung 

Im Rahmen der vorgelagerten Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sind 
folgende umweltbezogene Stellungnahmen eingegangen:

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt
Lärm, Schall Kreis Viersen Anregungen und Hinweise zum Immissi-

onsschutz und zur Schalltechnischen Un-
tersuchung

Boden und Grundwasser Kreis Viersen Hinweis zur Grundwassernutzung
Boden Bezirksregierung Arnsberg, Ab-

teilung Bergbau
Hinweis zu Bodenschätzen und zur Grund-
wasserabsenkung

Natur und Landschaft Kreis Viersen Stellungnahme zur ökologischen Bilanz / 
Eingriffsbilanzierung (Bewertung der Ein-
griffe in Natur und Landschaft)

Natur und Landschaft Landwirtschaftskammer NRW Stellungnahme zur Eingriffsbilanzierung 
und zur Inanspruchnahme von Ackerflä-
chen durch Kompensationsmaßnahmen

Natur und Landschaft Bezirksregierung Düsseldorf Stellungnahme zur Eingriffsbilanzierung 
und zur Inanspruchnahme von Ackerflä-
chen durch Kompensationsmaßnahmen

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Änderungsentwurf abgegeben werden. Die Stel-
lungnahmen können schriftlich bei der Burggemeinde Brüggen eingereicht oder bei der oben genannten 
Dienststelle während der Dienststunden zur Niederschrift erklärt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 67. Änderung des 
Flächenutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Änderung nicht von Bedeutung ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können.

Für eventuelle Fragen zu dem ausgelegten Entwurf steht Ihnen Herr Houbertz (Rathaus Brüggen, Zimmer 
305 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 Brüggen, Tel. 02163/5701-151) während der Dienststunden oder 
nach Vereinbarung zur Verfügung.

Brüggen, den 15.11.2017
gez.

Gellen
Bürgermeister
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Übersichtskarte

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1025
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Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten der 6. Än-
derung des Bebauungsplanes Bra/10 „Östlicher 
Ortskern“

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat die 6. Än-
derung des Bebauungsplanes Bra/10 „Östlicher 
Ortskern“ am 14.11.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung NRW als Satzung beschlossen. 
Das von der Beschlussfassung betroffene Gebiet ist 
in dem nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt 
durch Umrandung kenntlich gemacht.

Die Bebauungsplanänderung erfolgte im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Die 6. Änderung des Bebauungsplanes Bra/10 „Öst-
licher Ortskern“ wird mit der dazugehörigen Begrün-
dung beim Sachgebiet 2.2 Planung / Bauen / Technik 
der Burggemeinde Brüggen, Rathaus Brüggen, Zim-
mer 305/306 (Eingang C), Klosterstraße 38, 41379 
Brüggen, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben.

Die Änderung tritt am Erscheinungstag des Amtsblat-
tes für den Kreis Viersen, in dem sie öffentlich be-
kannt gemacht wird, in Kraft.

Hinweise:

1. Nach § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbe-
achtlich 

 a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

 b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

 c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

 d) nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Feh-
ler,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 
Brüggen, unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

2. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 

Abs. 3 Satz 1 BauGB Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit 
des Anspruchs gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der Burggemeinde 
Brüggen beantragt. 

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 
44 Abs. 4 BauGB , wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung NRW gegen 
den Bebauungsplan nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b) der Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Burggemeinde Brüggen vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung

Der Beschluss der 6. Änderung des Bebauungspla-
nes Bra/10 „Östlicher Ortskern“ als Satzung vom 
14.11.2017, Ort und Zeit, in der die Bebauungs-
planänderung und die Begründung zur Einsicht-
nahme bereitgehalten werden und die aufgrund des 
Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW 
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Brüggen, den 15.11.2017
gez.

Gellen
Bürgermeister
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Übersichtskarte

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1028

Bekanntmachung 
der Burggemeinde Brüggen
2. Änderungssatzung der Burggemeinde Brüggen

zur Satzung über örtliche Bauvorschriften ge-
mäß § 86 BauO NRW für den Bereich des 
Bebauungsplanes Bra/5 b „Angenthoer Süd“
vom 15.11.2017

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV.NRW. S. 666/SGV.NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit § 86 der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - 
Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV.NRW. 
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S. 256/SGV.NRW. 232), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1162) hat der 
Rat der Burggemeinde Brüggen in seiner Sitzung am 14.11.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Bra/5 
b „Angenthoer Süd“ einschließlich aller Änderungen in der Gemarkung Bracht, Flur 20 und 26. Er ist in dem 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt durch Umrandung kenntlich gemacht. 

Kartenausschnitt

§ 2
Örtliche Bauvorschriften textlicher Art

Es werden ausschließlich örtliche Bauvorschriften 
textlicher Art erlassen.

Die örtlichen Bauvorschriften werden in Ziffer III. 
Materialien wie folgt ergänzt:

III. Materialien
5. Werden Garagengrenzwände entlang einer öf-

fentlichen Verkehrsfläche errichtet, so sind diese 
in Material und Farbton wie das Hauptgebäude 
auszuführen. Eine abweichende Ausführung ist 
zulässig, wenn zwischen Garagengrenzwand 
und öffentlicher Verkehrsfläche ein mindestens 
1,0 m breiter Streifen verbleibt und dieser flä-
chendeckend begrünt wird.
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Die örtlichen Bauvorschriften werden in Ziffer V. 
Abschirmwände und Garagengrenzwände geändert. 
Die Regelung Nr. 4. wird ersatzlos gestrichen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages 
des Amtsblattes für den Kreis Viersen, in dem sie öf-
fentlich bekannt gemacht wird, in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur Satzung 
über örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 BauO 
NRW für den Bereich des Bebauungsplanes Bra/5 
b „Angenthoer Süd“ vom 15.11.2017 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Burggemeinde Brüggen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Brüggen, den 15.11.2017
gez.

Gellen
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1029
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Bekanntmachung 
der Stadt Kempen
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Die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden bei der Stadt 
Kempen seit dem 01.11.2017 vollzogen durch Bereitstellung im Internet 

(https://www.kempen.de/de/inhalt/bekanntmachungen/).

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1032



1039

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Tönisvorst vom 14.09.2017

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7 
und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW. S. 
966) und der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen - Landesabfallgesetz vom 
21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07. April 2017 (GV.NRW. S. 442 ff), 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes(KrWG) vom 24. Fe-
bruar 2012 (BGBl. I S. 212 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. 
I S. 1966), des § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung 
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896 ff), des Batterie-
gesetzes vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13.04.2017 
(BGBl. I S. 872), des Elektro- u. Elektronikgerätege-
setzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739 ff), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13. April 
2017 (BGBl. I S. 872) sowie des § 17 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in 
den jeweils geltenden Fassungen in seiner Sitzung 
am 14.09.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Aufgaben und Ziele

(1) Die Stadt Tönisvorst betreibt die Abfallentsorgung 
in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 
dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese 
öffentliche Einrichtung wird als «kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung» bezeichnet und 
bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die Stadt Tönisvorst erfüllt insbesondere folgende 
abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich 
zugewiesen sind:
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die 

im Gemeindegebiet anfallen.
2. Information und Beratung über die Möglich-

keiten der Vermeidung, Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen (§ 46 KrWG)

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von 
Straßenpapierkörben, soweit dies nach den 
örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallabla-
gerungen von den der Allgemeinheit zugängli-
chen Grundstücken im Gemeindegebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lage-

rung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle 
wird vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlas-
senen Abfallsatzung wahrgenommen.

(4) Die Stadt Tönisvorst kann sich zur Durchführung 
der Aufgaben nach den Absätzen 1 + 2 Dritter be-
dienen (§ 22 KrWG).

(5) Die Stadt Tönisvorst wirkt darauf hin, dass bei 
Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in 
öffentlichen Einrichtungen der Stadt durchgeführt 
werden, die Maßgaben des § 2 LAbfG-NW be-
achtet und insbesondere vorrangig Gebrauchs-
güter verwendet werden, die sich durch Wieder-
verwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen.

§ 2
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Tö-
nisvorst umfasst das Einsammeln und Befördern 
der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen 
oder Müllumschlagstationen des Kreises, wo 
sie sortiert, verwertet, umgelagert oder umwelt-
verträglich beseitigt werden. Diese Abfälle sind 
in der als Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Liste aufgeführt und den einzelnen Sammelsys-
temen zugeordnet; die Liste ist Bestandteil die-
ser Satzung. Wiederverwertbare bzw. gefährliche 
Abfälle werden getrennt eingesammelt und beför-
dert, damit sie einer Verwertung bzw. getrennten 
Entsorgung zugeführt werden können.

(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt Tönisvorst gegen-
über dem Benutzer der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungs-
leistungen:
1. Einsammeln und Befördern von Restmüll
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. 

Unter Bioabfällen sind hierbei alle im Abfall 
enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallan-
teile zu verstehen wie z.B. ungekochte und 
unzubereitete pflanzliche Speisereste, Zim-
mer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- 
und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonsti-
ge Gartenabfälle.

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, so-
weit es sich nicht um Einweg-Verkaufsverpa-
ckungen aus Pappe/Papier/Karton handelt.

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen 
Abfällen/ Sperrmüll.

5. Einsammeln und Befördern von Alt-Elektro- 
und Elektronikgeräten nach dem ElektroG 
und § 10 Abs. 6 dieser Satzung.

6. Einsammeln und Befördern von schadstoff-
haltigen Abfällen mit Schadstoffmobilen.

7. Information und Beratung über die Vermei-
dung, Verwertung und Entsorgung von Abfäl-
len.
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8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von 
Straßenpapierkörben.

9. Die Sammlung von Alttextilien und Altschuhen 
über die Altkleidercontainer der gemeinsamen 
kommunalen Sammlung mit dem Kreis Vier-
sen.

10. Einsammlung und Beförderung von Altbatteri-
en gemäß § 13 Batteriegesetz.

Das Einsammeln und Befördern der Abfälle er-
folgt durch eine grundstücksbezogene Abfal-
lentsorgung mit Abfallgefäßen (Restmüllgefäß, 
Bioabfallgefäß, Papier/Pappabfallgefäß), durch 
grundstücksbezogene Sammlungen im Hol-
system (Strauch- und Grünschnittsammlungen, 
Sammlung von Elektro- und Elektronikgroßgerä-
ten, Entsorgung von Sperrmüll) sowie durch eine 
getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb 
der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfal-
lentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen 
Abfällen über das Schadstoffmobil, Erfassung 
von Elektro- und Elektronikkleingeräten auf dem 
Wertstoffhof der Stadt Tönisvorst, Erfassung von 
Altkleidern und Altschuhen über die Altkleidercon-
tainer der gemeinsamen kommunalen Sammlung 
mit dem Kreis Viersen). Die näheren Einzelheiten 
sind in den §§ 4, 10 - 19 dieser Satzung geregelt.

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten 
Einweg-Verpackungen aus Glas, Papier/Pappe/
Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im 
Rahmen der zugelassenen privatwirtschaftlichen 
Dualen Rücknahmesysteme. Die Dualen Rück-
nahmesysteme sind nicht kostenmäßig Bestand-
teil der kommunalen Abfallentsorgungseinrich-
tung.

§ 3
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt 
Tönisvorst sind gemäß § 20 Abs. 2 KrWG mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde ausge-
schlossen:
1. folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechts-

verordnung nach § 25 KrWG einer Rücknah-
mepflicht unterliegen, bei denen entsprechen-
de Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur 
Verfügung stehen und bei denen die Stadt 
Tönisvorst nicht durch Erfassung als ihr über-
tragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt 
(§ 20 Abs. 2 Satz 1 KrWG).

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 
insbesondere aus Gewerbe- und Industrie-
betrieben, soweit diese nach Art, Menge oder 
Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 

oder beseitigt werden können oder die Si-
cherheit der umweltverträglichen Beseitigung 
im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan 
des Landes durch einen anderen öffentlich 
rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten 
gewährleistet ist (§ 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). 
Die Stadt Tönisvorst kann die Besitzer solcher 
Abfälle verpflichten, die Abfälle bis zur Ertei-
lung der Zustimmung der zuständigen Behör-
de auf ihrem Grundstück so getrennt zu halten 
und aufzubewahren, dass das Wohl der Allge-
meinheit nicht gefährdet wird.

(2) Die Stadt Tönisvorst kann den Ausschluss von 
der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen 
für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 20 
Abs. 2 Satz 3 KrWG).

(3) Von der städtischen Abfallentsorgung ausge-
schlossen sind Abfälle, die nach ihrer Art oder 
wegen ihres Gewichtes (Gesamtgewicht gefüllter 
Sammelbehälter) von den Sammelfahrzeugen 
nicht aufgenommen werden können.

§ 4
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen 
ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur Wah-
rung des Wohls der Allgemeinheit einer getrenn-
ten Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i. 
S. d. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie 
der Abfallverzeichnisverordnung) werden von der 
Stadt bei den von ihr eingesetzten mobilen Sam-
melfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch für 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewer-
be- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit 
den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt wer-
den können. Gefährliche Abfälle im Sinne des 
Satzes 1 sind diejenigen Abfälle, die in der als 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Liste auf-
geführt und mit „S“ gekennzeichnet sind; die Liste 
ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG 
i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnisver-
ordnung dürfen nur zu den in der Stadt bekannt-
gegebenen Terminen an den Sammelstellen 
und Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die 
Standorte der Sammelstellen und Sammelfahr-
zeuge werden von der Stadt bekanntgegeben.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-
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genden Grundstücks ist im Rahmen der §§ 2 bis 
4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den 
Anschluss seines Grundstücks an die kommu-
nale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen 
(Anschlussrecht).

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Ab-
fallbesitzer im Gebiet der Stadt haben im Rah-
men der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, 
die auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen 
anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallent-
sorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungs-
recht).

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-
genden Grundstückes ist verpflichtet, sein Grund-
stück an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung anzuschließen, wenn das Grundstück 
von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken 
genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer 
eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und 
jeder andere Abfallbesitzer (z.B. Mieter, Pächter) 
auf einem an die kommunale Abfallentsorgung 
angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im 
Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grund-
stück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle 
zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus 
privaten Haushaltungen der kommunalen Abfal-
lentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benut-
zungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltun-
gen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 
Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten 
im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen 
Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in ande-
ren vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen 
oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht 
zu Wohnzwecken, sondern anderweitig, z.B. 
gewerblich/industriell genutzt werden, haben 
gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, 
soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Be-
seitigung im Sinne des § 3 KrWG anfallen. Sie 
haben nach § 7 der Gewerbeabfallverordnung für 
gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 
Nr. 1 GewAbfV eine Pflichtrestmülltonne zu be-
nutzen. Abfälle gelten als angefallen, wenn erst-
malig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG 
erfüllt sind. Das sog. Huckepackverfahren ist 
unzulässig, d. h. angefallener Restmüll darf als 
gemischter Siedlungsabfall nicht mit anderen 
Abfällen, die einer anderen Abfallschlüsselnum-
mer der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung 

zuzuordnen sind, entsorgt werden. Im Übrigen 
gilt Abfall zur Beseitigung als angefallen, wenn 
konkrete Verwertungsmaßnahmen durch den 
gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger unter Be-
achtung der Vorgaben zur Trennung von Abfällen 
in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht schlüssig und 
nachvollziehbar aufgezeigt werden können. Die-
ses ist z.B. bei benutzten Staubsaugerbeuteln, 
benutzten Papiertaschen- bzw. Papierküchentü-
chern, Küchenschwämmen, Kehricht, benutzten 
Damenbinden und Tampons, Zigarettenkippen 
sowie zerbrochenem Porzellan anzunehmen. Die 
Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflichtrest-
mülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßga-
ben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit der freiwilligen Benutzung 
einer Biotonne, damit die Fehlwurfquote bezogen 
auf Glas und Bioabfälle von nicht mehr als 5% in 
einem Abfallgemisch eingehalten werden kann, 
welches gemäß den §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 Ge-
wAbfV einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen 
ist.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 
1 und 2 erstreckt sich auch auf Abfälle von Klein-
gartengrundstücken und besteht gleichfalls auch 
für Grundstücke, die anderweitig z. B. gewerblich/
industriell und gleichzeitig von privaten Haushal-
tungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. 
gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung 
einer gemeinsamen Restmülltonne durch die pri-
vaten Haushaltungen und die Erzeuger und Be-
sitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf 
Antrag möglich.

§ 7
Ausnahmen vom Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,
· soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 und/oder § 3 

Abs. 3 dieser Satzung von der kommunalen Ab-
fallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;

· soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückga-
bepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren 
Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 KrWG),

· soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefähr-
lich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 
eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 
KrWG zulässige, gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden;

· soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des 
§ 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige ge-
werbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen 
und schadlosen Verwertung zugeführt werden;
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· soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktver-
antwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurückge-
nommen werden, wenn dem zurücknehmenden 
Hersteller oder Vertreiber durch die zuständige 
Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbe-
scheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt 
worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG).

§ 8
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung be-
steht bei Grundstücken, die von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, 
soweit der/die Anschluss- und/oder Benutzungs-
pflichtige schlüssig und nachvollziehbar nach-
weist, dass er/sie nicht nur willens, sondern auch 
fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf 
dem Grundstück anfallenden kompostierbaren 
Stoffe ordnungsgemäß und schadlos i. S. d. § 7 
Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so 
zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit insbesondere durch Ge-
rüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), 
nicht entsteht (Eigenverwertung). Die Stadt stellt 
auf der Grundlage der Darlegungen der/des An-
schluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob 
und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 
2. Halbsatz KrWG besteht. Die Feststellung kann 
widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen 
für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang  nicht mehr vorliegen.

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht 
zu Wohnzwecken, sondern anderweitig, z.B. in-
dustriell oder gewerblich genutzt werden, wenn 
der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass 
er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur Besei-
tigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbesei-
tigung) und keine überwiegenden öffentlichen 
Interessen eine Überlassung der Abfälle zur 
Beseitigung erfordern. Die Stadt stellt auf der 
Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Aus-
nahme vom Anschluss- und Benutzungszwang 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG be-
steht. Die Feststellung kann widerrufen werden, 
soweit die Voraussetzungen für eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht 
mehr vorliegen.

§ 9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln 
und Befördern durch die Stadt gemäß § 3 dieser Sat-
zung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Ab-
fälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, La-
gerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über 
die Abfallentsorgung im Kreis Viersen, in der jeweils 
gültigen Fassung, zu der vom Kreis angegebenen 
Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallent-
sorgungsanlage zu befördern oder befördern zu las-
sen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder 
Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen 
hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, 
Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zu-
gelassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern 
oder befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Stadt bestimmt nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Abfallbe-
hälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob 
und wie die Abfälle voneinander getrennt zu hal-
ten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt 
der Abfuhr.

(2) Für Abfälle, soweit in den Absätzen 3 - 8 nichts 
anderes bestimmt ist, werden Sammelbehälter 
mit einem Fassungsvermögen von
a) 120 l
b) 240 l
c) 770 l
d) 1.100 l zur Verfügung gestellt und

 e) 70 l (Abfallsäcke; in begründeten Aus-
nahmefällen)

 zugelassen (System Graue Tonne).

(3) Für Abfälle, soweit es sich um Papier und Pap-
pe handelt, werden Sammelbehälter mit dem in 
Absatz 2 Buchstaben a), b), d) und e) genannten 
Fassungsvermögen zur Verfügung gestellt (Sys-
tem Grüne Tonne).

(4) Für Abfälle, soweit es sich um Hohlglas (z.B. Fla-
schen, Gläser) handelt, werden dafür bestimmte 
Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Buntglas 
aufgestellt (DSD).

(5) Für Abfälle, soweit es sich um Schadstoffe von 
privaten Haushaltungen handelt, werden beson-
dere, mobile Sammelstellen eingerichtet.

(6) Für sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikgroß-
geräte von privaten Haushaltungen sowie sonsti-
gen Herkunftsbereichen, soweit die Beschaffen-
heit und Menge der dort anfallenden sperrigen 
Abfälle und Elektro- und Elektronikgroßgeräte mit 
den in privaten Haushaltungen vergleichbar sind, 
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werden besondere Abfuhrdienste vorgehalten.

(7) Für kompostierbare Pflanzenabfälle werden 
Sammelbehälter mit dem in Abs. 2 Buchst. a) und 
b) genannten Fassungsvermögen zur Verfügung 
gestellt (System Braune Tonne). Darüber hinaus 
wird ein besonderer Abfuhrdienst vorgehalten.

(8) Zur Entsorgung von Abfällen, soweit sie bei der 
Benutzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, 
Grün- und Waldanlagen anfallen, werden beson-
dere Sammelbehälter (Straßenpapierkörbe) vor-
gehalten.

(9) Für Abfälle, soweit es sich um Altkleider und Alt-
schuhe handelt, werden dafür bestimmte Depot-
container aufgestellt

(10) Es ist verboten, die in den Abs. 2 bis 9 genannten 
Einrichtungen der städtischen Abfallentsorgung 
entgegen ihrer jeweiligen Zweckbestimmung zu 
benutzen.

§ 11
Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1) Die Stadt stellt für jedes angeschlossene Grund-
stück Abfallbehälter in grauer, grüner und brauner 
Farbe zur Verfügung.

(2) Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vor-
handene Abfallbehälter für die Aufnahme einer 
regelmäßig anfallenden Abfallart (Restmüll, Pa-
pier, Bioabfall) nicht ausreichen und ist ein zu-
sätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbehälter 
mit größerem Fassungsvolumen nicht beantragt 
worden, so haben die Anschlusspflichtigen nach 
schriftlicher Aufforderung durch die Stadt den/
die erforderlichen Abfallbehälter aufzustellen. 
Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so 
haben sie die Aufstellung des/der erforderlichen 
Abfallbehälter(s) durch die Stadt zu dulden. Glei-
ches gilt, wenn ein grauer, grüner und/oder brau-
ner Abfallbehälter nicht vorhanden und nicht be-
antragt worden ist und für den Bereich des brau-
nen Abfallbehälters nicht gleichzeitig ein entspre-
chender Antrag zur Befreiung vom Anschluss- 
und Benutzungszwang unterzeichnet vorliegt

(3) Nach § 7 der Gewerbeabfallverordnung (Gew-
AbfV) ist jeder Erzeuger und Besitzer von ge-
werblichen Siedlungsabfällen (z.B. Industrie- und 
Gewerbebetriebe), die nicht verwertet werden, 
verpflichtet, eine Restmülltonne von mindestens 
120 Litern Volumen zu benutzen.

§ 12
Benutzung der Abfallbehälter/Abfallsäcke

(1) Die Sammelbehälter nach § 10 Abs. 2 Buchsta-
ben a bis d, Abs. 3 und 7 werden von der Stadt 
zur Verfügung gestellt und unterhalten; sie wer-
den nicht Eigentum von Anschluss- und Benut-
zungspflichtigen. Sammelbehälter sind bestim-
mungsgemäß zu benutzen. Die Abfälle müssen 
in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder 
die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer 
entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt 
werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Wei-
se zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die 
Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt wer-
den. Insbesondere dürfen keine heißen Abfälle 
eingefüllt werden, Abfälle nicht eingestampft, ver-
brannt oder in solcher Menge eingebracht wer-
den, dass sich Deckel nicht schließen lassen. 
Aus Gründen der Hygiene und des Seuchen-
schutzes ist es verboten, die in ein Abfallgefäß 
bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich nach 
verwertbaren Abfällen durchzusortieren oder zu 
durchsuchen. Sperrige Gegenstände, Schnee 
und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter 
oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder un-
gewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in 
die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 
Benutzen Anschluss- und Benutzungspflichtige 
Sammelbehälter nicht bestimmungsgemäß, haf-
ten sie für dadurch entstehende Schäden. Dar-
über hinaus werden nicht bestimmungsgemäß 
benutzte Behälter nicht geleert.

(2) Die Haftung für den Verlust der Abfallbehälter so-
wie für die Schäden, die durch unsachgemäße 
Behandlung der Behälter oder durch Einbringen 
nicht zugelassener Gegenstände an den Abfall-
behältern oder Sammelfahrzeugen entstehen, 
richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.

(3) Sammelbehälter sind auf den Grundstücken so 
aufzustellen, dass sie für alle Benutzungspflichti-
ge zugänglich und benutzbar sind und durch sie 
keine Verunstaltung des Straßenraumes verur-
sacht wird.

(4) Sammelbehälter (Abfallsäcke) sind zur Leerung 
und Einsammlung am Tag der Abfuhr von den 
Benutzungspflichtigen in der Regel am Gehweg-
rand ab 6.00 Uhr, in jedem Fall aber so bereit-
zustellen, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
übermäßig beeinträchtigt wird. Nach der Leerung 
sind die Sammelbehälter unverzüglich von der 
Straße zu entfernen.

(5) Bei einem vierwöchentlichen Entleerungsrhyth-
mus der grauen und der braunen Behälter sind 
die hygienischen Grundsätze zu beachten. Da-
rüber hinaus muss gewährleistet sein, dass die 
kompostierbaren Pflanzenabfälle noch verwert-
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bar sind.

(6) Die Stadt ist berechtigt, die Standplätze für die 
Sammelbehälter auf den Grundstücken zu be-
stimmen. Die Sammelbehälter sind diebstahlsi-
cher auf dem Grundstück unterzubringen.

(7) Graue Sammelbehälter (Restabfall) mit einem 
Fassungsvermögen von 770 l/1.100 l werden 
nach vorheriger Bestimmung durch die An-
schlusspflichtigen wöchentlich, vierzehntägig 
oder vierwöchentlich geleert. Für die anderen 
Sammelbehälter (120 l und 240 l) sind Abfuhrtage 
im vierzehntägigen Abstand eingerichtet.

§ 13
System Graue Tonne (Restabfall)

(1) Zur Entsorgung von regelmäßig anfallenden Re-
stabfällen stellt die Stadt mit den in § 10 Abs. 2 
Buchstaben a) bis d) beschriebenen Sammelbe-
hältern das notwendige Behältervolumen zur Ver-
fügung (System Graue Tonne).

(2) Wird festgestellt, dass die vorhandenen Sammel-
behälter für die Aufnahme der regelmäßig anfal-
lenden Abfälle nicht ausreichen, haben die An-
schlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforderung 
durch die Stadt die Aufstellung der tatsächlich 
erforderlichen Sammelbehälter zu dulden.

(3) Nur wenn eine Aufstellung von Sammelbehältern 
nicht möglich ist sowie für unregelmäßig anfallen-
de Restabfälle, sind die nach § 10 Abs. 2 Buch-
stabe e) von der Stadt zugelassenen Abfallsäcke 
zu benutzen.

(4) Zur Abfallentsorgung dürfen nur die nach Maß-
gabe der vorstehenden Absätze zur Verfügung 
gestellten oder zugelassenen Sammelbehälter 
benutzt werden.

(5) Für die Sammelbehälter sind Abfuhrtage in 
Abständen von 14 Tagen eingerichtet; die An-
schluss- und Benutzungspflichtigen entscheiden 
nach Bedarf durch das Bereitstellen ihrer Sam-
melbehälter am Gehwegrand über Leerung und 
Abfuhr. Die Abfuhrtage gibt die Stadt bekannt.

§ 14
System Braune Tonne (kompostierbare Pflan-

zenabfälle)

(1) Zur Entsorgung von kompostierbaren Pflanzen-
abfällen stellt die Stadt mit den in § 10 Abs. 2 
Buchstabe a bis b beschriebenen Sammelbe-
hältern das notwendige Behältervolumen zur 
Verfügung (System Braune Tonne). Für kompos-

tierbare Pflanzenabfälle von Wohngrundstücken, 
die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichtes 
auch nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in die 
Sammelbehälter eingefüllt werden können, hat 
die Stadt einen besonderen Abfuhrdienst einge-
richtet (Bündelabfuhr).

(2) Als kompostierbare Pflanzenabfälle gelten insbe-
sondere Küchenabfälle, wie Obst- und Gemüse-
reste, Kartoffelschalen, jedoch vor der Zuberei-
tung, sowie Laub, Rasen-, Baum-, Strauch- und 
Blumenschnitt, Fallobst, Wurzeln von kleinen 
Sträuchern, Bodendeckern. Nicht dazu zäh-
len zubereitete Küchenabfälle sowie Knochen-, 
Fisch- und Fleischabfälle.

(3) Für die Entsorgung von kompostierbaren Pflan-
zenabfällen im System Braune Tonne sind die 
Bestimmungen des § 13 Abs. 1,2,4 und 5 ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Für die Bündelung der kompostierbaren Pflan-
zenabfälle im Rahmen der Bündelabfuhr dürfen 
nur kompostierbare Materialien verwendet wer-
den. Die Länge der Bündel darf nicht mehr als 
1,00 m betragen und einen Durchmesser von 40 
cm nicht überschreiten. Stämme und Äste dür-
fen einen Stammdurchmesser von 15 cm nicht 
überschreiten. Die maximale Menge an Garten-
grünbündeln darf 2 cbm je Grundstück nicht über-
schreiten.

(5) Die kompostierbaren Pflanzenabfälle im Rahmen 
der Bündelabfuhr sind zur Entsorgung am Tag der 
Abfuhr von den Benutzungspflichtigen ab 6.00 
Uhr in der Regel am Gehwegrand, in jedem Fall 
aber so bereitzustellen, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder übermäßig beeinträchtigt wird.

(6) Für die Sammelbehälter sind Abfuhrtage in 
Abständen von 14 Tagen eingerichtet; die An-
schluss- und Benutzungspflichtigen entscheiden 
nach Bedarf durch das Bereitstellen ihrer Sam-
melbehälter am Gehwegrand über Leerung und 
Abfuhr. Die Abfuhr der kompostierbaren Pflan-
zenabfälle im Rahmen der Bündelabfuhr erfolgt 
nach Bedarf. Die Abfuhrtage gibt die Stadt be-
kannt.

(7) Zur Entsorgung kompostierbarer Pflanzenabfälle 
dürfen nur die nach Maßgabe der vorstehenden 
Absätze zur Verfügung gestellten oder zugelas-
senen Sammelbehälter (keine Abfallsäcke) sowie 
der von der Stadt eingerichtete Abfuhrdienst be-
nutzt werden.

§ 15
System Grüne Tonne (Papier und Pappe)
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(1) Zur Entsorgung von Papier und Pappe stellt die 
Stadt das notwendige Behältervolumen mit den 
in § 10 Abs. 2 Buchstaben a), b), d) und e) be-
schriebenen Sammelbehältern/Abfallsäcke (Sys-
tem Grüne Tonne) zur Verfügung.

(2) Zur Entsorgung von Papier und Pappe dürfen nur 
die nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes 
zur Verfügung gestellten Sammelbehälter/Abfall-
säcke benutzt werden.

(3) Sammelbehälter/Abfallsäcke (Abs. 1) werden in 
Abständen von 4 Wochen geleert. Die Tage, an 
denen die Sammelbehälter geleert werden, be-
stimmt die Stadt; sie gibt die Abfuhrtage bekannt.

(4) Für die Entsorgung von Papier und Pappe im 
System Grüne Tonne sind die Bestimmungen des 
§ 13 Abs. 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.

§ 16
Abfallentsorgung für Hohlglas/Altkleider u. Alt-

schuhe

(1) Zur Entsorgung, soweit es sich um Hohlglas/
Altkleider und Altschuhe handelt, dürfen nur die 
nach § 10 Abs. 4 bzw. Abs. 9 bereitgestellten De-
potcontainer benutzt werden.

(2) Die Depotcontainer werden bei Bedarf geleert.

(3) Die Standorte von Sammelstellen, in denen sich 
Depotcontainer zur Aufnahme von Hohlglas/Alt-
kleidern und Altschuhen befinden, gibt die Stadt 
bekannt.

(4) Altglas/Altkleider und Altschuhe sind ausschließ-
lich werktags in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 
19.00 Uhr in die Depotcontainer zu füllen.

§ 17
Schadstoffsammelstellen

(1) Zur Abfallentsorgung, soweit es sich um Schad-
stoffe von Wohngrundstücken und Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienst-
leistungsbetrieben handelt, unterhält die Stadt 
mobile Sammelstellen.

(2) Als Schadstoffe von Wohngrundstücken gelten 
Abfälle, die in einem Wohnhaushalt anfallen und 
wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung 
des Wohles der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen. Als Schadstoffe von Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetrieben gelten Ab-
fälle in haushaltsüblichen Mengen, die wegen ih-
res Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohles 

der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung 
bedürfen.

§ 18
Sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikaltgeräte 

und Altbatterien

(1) Für sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikgroß-
geräte von privaten Haushaltungen sowie sonsti-
gen Herkunftsbereichen, soweit die Beschaffen-
heit und Menge der dort anfallenden sperrigen 
Abfälle und Elektro- und Elektronikgroßgeräte mit 
den in privaten Haushaltungen vergleichbar ist, 
dürfen nur die nach § 10 Abs. 6 von der Stadt 
eingerichteten besonderen Abfuhrdienste benutzt 
werden.

(2) Als sperrige Abfälle gelten Teile des allgemein 
üblichen Hausrates, die wegen ihres Umfanges 
auch nach zumutbarer Zerkleinerung oder ihres 
Gewichtes nicht in die zur Verfügung gestellten 
oder zugelassenen Sammelbehälter unterge-
bracht werden können. Als Elektro- und Elekt-
ronikgroßgeräte gelten Geräte, die wegen ihres 
Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in die zur 
Verfügung gestellten oder zugelassenen Sam-
melbehälter untergebracht werden können. Elek-
tro- und Elektronikaltgeräte die in die zur Verfü-
gung gestellten oder zugelassenen Sammelbe-
hälter untergebracht werden können, gelten als 
Elektro- und Elektronikkleingeräte. In Zweifelsfäl-
len der Zuordnung behält sich die Stadt die Ent-
scheidungsbefugnis vor.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 
für sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikgroß-
geräte, die mit den Mitteln des besonderen Ab-
fuhrdienstes nicht oder nicht mit vertretbarem 
Aufwand eingesammelt oder befördert werden 
können.

(4) Sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikgroßge-
räte sind zur Entsorgung am Tag der Abfuhr von 
den Benutzungspflichtigen ab 6.00 Uhr in der Re-
gel am Gehwegrand, in jedem Fall aber so bereit-
zustellen, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
übermäßig beeinträchtigt wird. Bei Sperrmüll ist 
darüber hinaus darauf zu achten, dass dieser 
getrennt nach Altholz und übrigen sperrigen Ab-
fällen zur Abfuhr bereitgestellt wird. Vor der Be-
reitstellung sollten evtl. vorhandene Spiegel und 
vorhandenes Flachglas entfernt werden.

(5) Die Abfuhr von sperrigen Abfällen sowie Elektro- 
und Elektronikgroßgeräten erfolgt nach Bedarf, in 
der Regel in Abständen von vier Wochen nach 
vorheriger Anmeldung durch die Benutzungs-
pflichtigen beim Entsorger. Elektro- und Elek-
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tronikkleingeräte von privaten Haushaltungen 
sowie sonstigen Herkunftsbereichen, soweit die 
Beschaffenheit und Menge der dort anfallenden 
Elektro- und Elektronikkleingeräte mit den in 
privaten Haushaltungen anfallenden Altgeräten 
vergleichbar sind, sind zum Zwecke der Entsor-
gung zu der von der Stadt bekannt gemachten 
Sammelstelle zu verbringen. Die näheren Einzel-
heiten werden von der Stadt bekanntgegeben. 
Besitzer von Elektroaltgeräten haben Altbatterien 
und Altakkumulatoren, die nicht von Altgeräten 
umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 
ElektroG vor der Abgabe an der Erfassungsstelle 
von diesen zu trennen und der gesonderten Alt-
batterienentsorgung der Stadt zuzuführen. Die-
ses gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 ElektroG nicht, 
soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und 3 ElektroG 
Altgeräte separiert werden, um sie für die Wie-
derverwendung vorzubereiten.

(6) Altbatterien sind vom Endnutzer als Besitzer von 
Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 Batterie-
gesetz vom unsortierten Siedlungsabfall einer 
getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt ge-
mäß § 11 Abs. 1 Satz 2 Batteriegesetz nicht für 
Altbatterien, die in andere Produkte fest einge-
baut worden sind.

§ 19
Straßenpapierkörbe

(1) Abfälle, die bei der Benutzung frei zugänglicher 
Grundstücke der Stadt anfallen (Butterbrotpapier, 
Zigarettenschachtel, Papiertaschentuch, Obst-
rest u. ä.), sind in Straßenpapierkörbe einzufül-
len, wenn deren Zuführung zu den Einrichtungen 
nach § 10 Abs. 1,2,3,4 und 7 Satz 1 nicht zumut-
bar und die Einfüllung in Straßenpapierkörbe 
nach Art und Menge möglich ist.

(2) Abfälle aus Haushaltungen sowie aus Gewerbe- 
u. Dienstleistungsbetrieben dürfen nicht über die 
Straßenpapierkörbe entsorgt werden.

§ 20
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt den 
erstmaligen Anfall von Abfällen, die voraussichtli-
che Menge sowie jede wesentliche Veränderung 
der anfallenden Abfälle und ihrer Menge unver-
züglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind 
sowohl der bisherige als auch der neue Eigen-
tümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu be-
nachrichtigen.

§ 21
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine 
Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar be-
nachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die 
als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grund-
stückseigentümer haften gegenüber der Stadt im 
Hinblick auf die zu zahlende Abfallentsorgungsge-
bühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. 
BGB. Die Entsorgungsgemeinschaft nutzt sowohl 
den grauen, braunen als auch den grünen Sammel-
behälter gemeinschaftlich.

§ 22
Auskunftspflicht, Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsbe-
rechtigte oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger 
sind verpflichtet, über § 20 hinaus alle für die Ab-
fallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len.

(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob 
die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, 
im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinder-
ter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die 
nach dieser Satzung Anschluss- u. Benutzungs-
zwang besteht. Dabei ist Zutritt insbesondere 
dort zu gewähren, wo Abfälle anfallen. Auf den 
Grundstücken etwa vorhandene Sammelstellen 
für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit 
zugänglich sein. Das Betretungsrecht schließt 
insbesondere ein, die Überwachung und Kont-
rolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Ei-
genverwertung von Abfällen auf den Grundstü-
cken privater Haushaltungen, soweit die Stadt 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die 
Überwachung und Kontrolle im Einzelfall als er-
forderlich ansieht.

(3) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befol-
gen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist entsprochen, so ist die Stadt 
berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach 
§§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit 
gültigen Fassung, anzuwenden, insbesondere 
die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des 
Anschlussberechtigten durchzuführen oder von 
anderen durchführen zu lassen.

(4) Die Beauftragten haben sich durch einen von der 
Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.

§ 23
Unterbrechung der Abfallentsorgung
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(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallent-
sorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 
Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von 
Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen 
Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden 
die erforderlichen Maßnahmen so bald wie mög-
lich nachgeholt.

(2) In Fällen des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf 
Ermäßigung der Gebühren oder auf Schadener-
satz.

§ 24
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungs-

einrichtung/Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommuna-
len Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn 
dem anschluss- und benutzungspflichtigen Abfal-
lerzeuger/Abfallbesitzer die nach dieser Satzung 
festgelegten Abfallbehältnisse zur Verfügung ge-
stellt worden sind oder ein oder mehrere Abfall-
gefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur 
Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeu-
gen zur Entleerung der bereitgestellten Abfallbe-
hältnisse angefahren wird. Die Stadt ist berech-
tigt, auf Grund der Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften den Entsorgungs-
standort (z.B. an der nächsten durchgängig mit 
dem Abfallfahrzeug befahrbaren öffentlichen 
Straße) für Abfallbehälter/Abfallsäcke, Sperrmüll-
abfuhr, Abfuhr von Elektro- und Elektronikgroß-
geräten sowie der Bündelsammlung festzulegen.

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern 
als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 
Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals 
erfüllt sind.

(3) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach ver-
lorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Ab-
fall vorgefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsachen behandelt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und 
zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durchsu-
chen oder wegzunehmen.

(5) Zugelassene Abfälle gehen in das Eigentum der 
Stadt über, sobald sie eingesammelt, auf dem 
Wertstoffhof angenommen oder auf die Sammel-
fahrzeuge verladen worden sind. Elektro- und 
Elektronikkleingeräte gehen in das Eigentum der 
Stadt über, sobald sie zum Zwecke der Entsor-
gung bei der von der Stadt zur Verfügung gestell-
ten Sammelstelle angenommen worden sind (§ 

18 Abs.5).
§ 25

Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsor-
gungseinrichtung der Stadt und die sonstige Erfül-
lung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt 
werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu die-
ser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die 
kommunale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt 
erhoben.

§ 26
Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstücksei-
gentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungsei-
gentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sin-
ne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher
sowie auch alle sonstigen zum Besitz eines Grund-
stückes dinglich Berechtigten. Die Grundstücksei-
gentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht da-
durch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- 
und Benutzungspflichtige vorhanden sind.

§ 27
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im 
Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücks-
bezeichnung jeder zusammenhängende Grundbe-
sitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det.

§ 28
Begriff des Einwohners

Einwohner ist, wer in der Stadt seine Hauptwohnung 
hat.

§ 29
Wertstoffhof

(1) Für die Anlieferung von Restabfall, kompostierba-
ren Abfällen, Sperrmüll (Altholz und übrige sperri-
ge Abfälle), Altpapier und Pappe sowie Elektrok-
leingeräten und Metallschrott ist ein Wertstoffhof 
eingerichtet. Dieser befindet sich auf dem Be-
triebsgelände der Entsorgungsfirma Gerke, Le-
nenweg 39, 47918 Tönisvorst. Die Öffnungszei-
ten werden durch die Stadt bekannt gemacht.

(2) Abfälle, die von den Benutzungspflichtigen auf 
dem Wertstoffhof abgeliefert werden, sind ord-
nungsgemäß zu deklarieren, zu trennen und so 
zu überlassen, dass der Betriebsablauf nicht be-
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einträchtigt wird. Den Anweisungen des Perso-
nals ist Folge zu leisten. Ist der Betrieb des Wert-
stoffhofes gestört, so ist die Stadt insoweit nicht 
zur Annahme von Abfällen verpflichtet.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht 
getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, indem er

 a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene 
Abfälle der Stadt zum Einsammeln oder Be-
fördern überlässt;

 b) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und 
Abfallsäcke gemäß § 6 sowie § 11 Abs. 3 die-
ser Satzung zum Einfüllen von Abfällen nicht 
benutzt;

 c) von der Stadt bestimmte Abfallbehälter und 
Abfallsäcke gemäß § 10 Abs. 1 und 2, § 11 
Abs. 2 dieser Satzung zum Einfüllen von Ab-
fällen nicht oder nicht in ausreichender Anzahl 
benutzt,

 d) die von der Stadt zur Verfügung gestellten Ab-
fallbehälter nicht auf dem Grundstück gem. § 
12 Abs. 3 und 4 Satz 2 dieser Satzung ab-
stellt,

 e) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter 
oder Abfallsäcke entgegen § 12 Abs. 1 und § 
13 Abs. 4 dieser Satzung mit anderen Abfällen 
füllt;

 f) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorga-
ben in § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 3 
und § 15 Abs. 4 dieser Satzung befüllt;

 g) Bündel kompostierbarer Pflanzenabfälle ent-
gegen den Vorgaben des § 14 Abs. 4 und 5 
dieser Satzung zusammenfügt und zur Ent-
sorgung bereitstellt;

 h) Altglas/Altkleider und Altschuhe nicht nach 
den in § 16 Abs. 4 dieser Satzung vorgege-
benen Einwurftagen und Einwurfzeiten in die 
Depotcontainer füllt;

 i) Sperrige Abfälle, Elektro- und Elektronikaltge-
räte nach § 2 Abs. 2 und § 18 Abs. 1,4 und 
5 entgegen den Vorgaben nicht zu den be-
sonderen Sammelstellen/Abfuhrdiensten ver-
bringt, bereitstellt bzw. anmeldet;

 j) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder we-
sentliche Veränderungen des Abfalls gemäß § 
11 Abs. 2 und §§ 20, 24 Abs. 1 dieser Satzung 
nicht unverzüglich anmeldet;

 k) anfallende und zur Abfuhr bereitgestellte Ab-
fälle entgegen § 24 Abs. 2 i. V. m § 24 Abs. 
4 dieser Satzung unbefugt durchsucht oder 
wegnimmt;

 l) den von der Stadt festgelegten Entsorgungs-
standort nach § 24 Abs. 1 Satz 2 nicht beach-

tet.
 m) die beim Wertstoffhof abgelieferten Abfälle 

nach § 29 Abs. 2 nicht ordnungsgemäß dekla-
riert.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 50.000 Euro geahndet werden, soweit 
nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür 
eine höhere Geldbuße vorsehen.

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Tönisvorst vom 18.12.2014 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Tönisvorst wird hiermit bekannt gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß 
§ 15 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
30.06.2016 in der zurzeit
geltenden Fassung.

Hinweis:
Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hin-
gewiesen. Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es
sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Tönisvorst, den 14.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 20/S. 139

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1039
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung -Abfallgebührenerhebungssat-
zung- der Stadt Tönisvorst vom 14.09.2017

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7 
und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.Juli 1994 (GV NRW S. 666),zuletzt geändert 
durch Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW 
S. 966), der §§ 1,4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom
21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 
(GV.NRW S. 1150) und des § 25 der Satzung über 
die Entsorgung von Abfällen - Abfallentsorgungssat-
zung (AES) der Stadt Tönisvorst vom 14. September 
2017, in den jeweils geltenden Fassungen, in der Sit-
zung am 14.09.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Abfallentsorgungsgebühren

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung 
„Städtische Abfallentsorgung“ erhebt die Stadt 
nach dieser Satzung Gebühren.

(2) Die Abfallentsorgungsgebühr ruht als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW).

§ 2 Gebührenpflichtige, Gebührenpflicht

(1) Gebührenpflichtig sind der Eigentümer der an die 
städtische Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstücke, die ihm Gleichgestellten gemäß § 
26 der Abfallentsorgungssatzung und jeder Ab-
fallbesitzer gemäß § 5 Abs. 2 der Abfallentsor-
gungssatzung, der die bei ihm anfallenden Abfäl-
le der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
tatsächlich überlässt.

(2) Im Falle des Eigentumswechsels ist der neue 
Eigentümer von Beginn des Monats an gebüh-
renpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung 
folgt. Der Eigentümerwechsel ist der Stadt in 
geeigneter Form (notarieller Kaufvertrag) anzu-
zeigen. Meldet der bisherige oder der neue Ei-
gentümer den Eigentumswechsel der Stadt nicht, 
so tritt die Änderung der Gebührenpflicht zum 1. 
Januar des auf den Eigentumswechsel folgenden 
Jahres ein.

(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

(4) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Tag, an dem 
erstmals Sammelbehälter zur Verfügung gestellt 

werden. Sie endet mit dem Ablauf des Tages, an 
dem der letzte Abfallbehälter eingezogen wird.

§ 3 Gebührenbemessung für die Sammelbehäl-
ter/Abfallsäcke und deren Entleerung/Entsor-

gung
(1) Bemessungsgrundlagen für die Bemessung der 

Gebühren für die Sammelbehälter/Abfallsäcke 
und deren Entleerung/Entsorgung sind:

 1. eine Grundgebühr (Behälterkosten) und die 
Anzahl der je Grundstück zur Verfügung ge-
stellten Sammelbehälter,

 2. die Anzahl der ausgeführten Sammelbehälter-
entleerungen je Grundstück im Veranlagungs-
jahr; ausgenommen der Fixabrechnung von 
13 Abfuhren/Jahr für das grüne Gefäß (Pa-
pier- und Pappabfälle)

 3. das Volumen der je Grundstück im Veranla-
gungsjahr eingesammelten

 3.1 Restabfälle im System „graue Tonne“
 3.2 kompostierbare Pflanzenabfälle im System 

„braune Tonne.“
 4. die Anzahl der Abfallsäcke.

(2) Behälterveränderungen (Mehrvolumen/Minder-
volumen) werden bei der Bemessung nach Ab-
satz 1 Ziffer 1 vom ersten Tag des folgenden Mo-
nats ab berücksichtigt. Volumenreduzierungen 
sind lediglich ein Mal jährlich möglich.

(3) Die Anzahl der vorgesehenen Sammelbehälter-
entleerungen ergibt sich aus der Abfallentsor-
gungssatzung. Werden 120 l, 240 l, 770 l und 
1.100 l fassende Sammelbehälter (grau) und 120 
l und 240 l fassende Sammelbehälter (braun) am 
jeweiligen Abfuhrtag nicht zur Entleerung bereit-
gestellt, reduziert sich die Anzahl der Sammel-
behälterleerungen entsprechend (ausgeführte 
Entleerungen);bei 120 l, 240 l und 1.100 l fassen-
den Sammelbehältern (grün) gilt die Anzahl der 
vorgesehenen Entleerungen als ausgeführte Ent-
leerungen.

§ 4 Gebührenbemessung für den Wertstoffhof

(1) Bemessungsgrundlage für die Bemessung der 
Gebühren für den Wertstoffhof sind:

 1. Restabfälle, sperrige und kompostierbare Ab-
fälle aus privaten Haushalten (pro Anlieferung 
bis zu einer Menge von 0,5 Kubikmetern, etwa 
ein PKW-Kofferraum voll).

 2. eine Kleinmengenregelung für Grünschnitt. 
Bis maximal 3 Säcke a 70 Liter Inhalt wird eine 
von Ziffer 1. abweichende Gebühr verlangt.

(2) Mengen, die über 0,5 Kubikmeter hinausgehen, 
müssen zu den entsprechenden Satzungsanla-
gen des Kreises Viersen verbracht werden.
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(3) Altpapier und Pappe, Elektrokleingeräte sowie 
Metallschrott und Altkleider werden kostenlos an-
genommen.

(4) Die Gebührensätze sind der derzeit gültigen Ab-
fallgebührensatzung der Stadt Tönisvorst zu ent-
nehmen.

§ 5 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebühren der derzeit gültigen Abfallgebüh-
rensatzung der Stadt Tönisvorst werden ab Be-
ginn des Veranlagungsjahres festgesetzt und 
erhoben. Veranlagungsjahr für das jeweilige Jahr 
ist das Kalenderjahr.

(2) Auf die Gebühren nach der derzeit gültigen Ab-
fallgebührensatzung der Stadt Tönisvorst werden 
ab Beginn des Veranlagungsjahres Vorausleis-
tungen erhoben. Die Höhe der Vorausleistungen 
wird nach den Gebührensätzen (Abfallgebühren-
satzung der Stadt Tönisvorst) im Veranlagungs-
jahr und den Bemessungsgrundlagen (§ 3 Abs. 
1 dieser Satzung) des vorhergehenden Veranla-
gungsjahres berechnet. Bei erstmaliger Gebüh-
renpflicht werden angemessene Vorausleistun-
gen erhoben.

(3) Werden Vorausleistungen erhoben, erfolgt nach 
Ablauf des Veranlagungsjahres auf der Grundla-
ge der Gebührensätze des Veranlagungsjahres 
und unter Anrechnung der Vorausleistungen die 
Festsetzung der Gebühren.

(4) Vorausleistungen werden mit Ausnahme der Ge-
bühren für den Abfallsack mit einem Viertel ihres 
Betrages jeweilsam 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November des jeweiligen Veranla-
gungsjahres fällig.

(5) Nachforderungen für das vorhergegangene Ver-
anlagungsjahr werden am 15. Februar fällig. 
Überzahlungen werden mit der am 15. Februar 
fälligen Vorausleistung verrechnet bzw. erstattet.

(6) Die Gebühr für den Abfallsack wird mit dem Er-
halt des Abfallsackes fällig.

(7) Abweichend von den Absätzen 1-6 ist bei Abgabe 
von entsprechenden Abfällen auf dem Wertstoff-
hof die Gebühr sofort vor Ort zu entrichten.

§ 6 Ausfall- und Übergangsregelungen

(1) Kann aus technischen oder anderen Gründen 
die ausgeführte Entleerung nicht erfasst oder 
das Volumen eines zu entleerenden Sammelbe-
hälters nicht gemessen werden, gilt die vorge-

sehene Entleerung als ausgeführte Entleerung; 
das Volumen wird nach dem rechnerischen Mittel 
aus den bereits ermittelten Daten der im Veranla-
gungsjahr gemessenen Volumina bestimmt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Abfallentsorgung der Stadt Tönisvorst vom 
18.12.2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung der Stadt Tönisvorst über 
die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 
wird hiermit bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß 
§ 15 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
30.06.2016 in der zurZeit geltenden Fassung.

Hinweis:
Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordhein-Westfalen wird hin-
gewiesen. Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sons-
tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennut-
zungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Tönisvorst, den 14.09.2017
Der Bürgermeister

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 20/S. 151

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1049
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Satzung über die Höhe von Gebühren für die Abfallentsorgung -Abfallgebührensatzung- der Stadt 
Tönisvorst (AGS) vom 14.09.2017

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666;) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.Oktober 1969 (GV NRW S. 712) zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GV NRW S. 1150) und des § 25 der Satzung über die Entsorgung 
von Abfällen – Abfallentsorgungssatzung (AES) der Stadt Tönisvorst vom 14. September 2017 sowie der Be-
stimmungen der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Tönisvorst vom 
14. September 2017, in den jeweils geltenden Fassungen, in der Sitzung am 14.09.2017 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Gebührensätze
(1) Die Gebühren betragen

 Behälterkosten einschließlich Grundgebühr
 1. je Sammelbehälter in dem System „graue Tonne“ nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 der derzeit gültigen Abfallge-

bührenerhebungssatzung der Stadt Tönisvorst
 1.1 mit einem Fassungsvermögen von  120 l  je Veranlagungsjahr 43,18 €
 1.2 mit einem Fassungsvermögen von 240 l je Veranlagungsjahr 83,97 €
 1.3 mit einem Fassungsvermögen von 770 l je Veranlagungsjahr 322,34 €
 1.4 mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l je Veranlagungsjahr 434,62 €

 Behälterkosten
 2. je Sammelbehälter in dem System „braune Tonne“ nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 der derzeit gültigen Abfall-

gebührenerhebungssatzung der Stadt Tönisvorst
 2.1 mit einem Fassungsvermögen von 120 l je Veranlagungsjahr 2,38 €
 2.2 mit einem Fassungsvermögen von  240 l je Veranlagungsjahr 2,75 €

 3. je Sammelbehälter in dem System „grüne Tonne“ nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 der derzeit gültigen Abfallge-
bührenerhebungssatzung der Stadt Tönisvorst

 3.1 mit einem Fassungsvermögen von 120 l je Veranlagungsjahr 2,59 €
 3.2 mit einem Fassungsvermögen von 240 l je Veranlagungsjahr 2,96 €
 3.3 mit einem Fassungsvermögen von 1.100 l je Veranlagungsjahr 67,03 €

 Entleerungskosten
 4. je ausgeführter Sammelbehälterleerung nach § 3 Abs. 1 Ziff. 2 der derzeit gültigen Abfallgebührener-

hebungssatzung der Stadt Tönisvorst
 4.1 für 120 l fassende Sammelbehälter -graue Tonne- 0,96 €
 4.2 für 240 l fassende Sammelbehälter -graue Tonne- 0,97 €
 4.3 für 120 l fassende Sammelbehälter -braune Tonne- 1,30 €
 4.4 für 240 l fassende Sammelbehälter  -braune Tonne-  1,30 €
 4.5 für 770 l fassende Sammelbehälter  -graue Tonne-  3,96 €
 4.6 für  1.100 l fassende Sammelbehälter  -graue Tonne-  3,95 €
 4.7 für 120 l fassende Sammelbehälter  -grüne Tonne-  -0,45 €
                 (x 13Abfuhren/Jahr)
 4.8 für 240 l fassende Sammelbehälter  -grüne Tonne-  -0,90 €
                                       (x 13Abfuhren/Jahr)
 4.9 für 1.100 l fassende Sammelbehälter  -grüne Tonne-  -10,36 €
                                         (x 13Abfuhren/Jahr)
 Deponiekosten
 5. Je volle 10 l nach § 3 Abs. 1 Ziff. 3 der derzeit gültigen Abfallgebührenerhebungssatzung der Stadt 

Tönisvorst
 5.1 im System „graue Tonne“   0,20 €
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 5.2 im System „braune Tonne“   0,18 €

 6. Je Abfallsack nach § 3 Abs. 1 Ziffer 4 der derzeit gültigen Abfallgebühren  2,49 €
erhebungssatzung der Stadt Tönisvorst

(2) Ist eine Leerung wegen zu starker Verdichtung der eingefüllten Abfälle nicht möglich, wird dennoch die 
jeweilige Leerungsgebühr berechnet.

(3) Entstandene Auslagen, die in Zusammenhang mit Leistungen der Abfallentsorgung entstehen, gelten als 
Gebühr nach den Regelungen dieser Satzung und sind vom Gebührenpflichtigen zu tragen.

(4) Die Vorausleistungen werden in Höhe des Abrechnungsergebnisses 2017 unter Berücksichtigung der 
Gebührensätze 2018 berechnet.

§ 2 Gebührensätze für den Wertstoffhof

(1) Die Gebühren betragen je Anlieferung aus privaten Haushalten nach § 4 Abs. 1 Ziffer 1 der derzeit gülti-
gen Abfallgebührenerhebungssatzung der Stadt Tönisvorst bis zu einer Menge von 0,5 Kubikmetern

 1.1 Restabfall      10,00 €
 1.2 Sperrmüll  - sonstiger Sperrmüll   10,00 €
   - Altholz     10,00 €
 1.3 kompostierbarer Abfall      10,00 €

(2) Als Kleinmengenregelung für Grünschnittabfälle aus privaten Haushalten pro Anlieferung nach § 4 Abs. 
1 Ziffer 2 der derzeit gültigen Abfallgebührenerhebungssatzung der Stadt Tönisvorst ermäßigt sich die 
vorstehende Gebühr wie folgt:

 2.1              bis maximal 3 Säcke a 70 Liter Inhalt                                                5,00 €

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Höhe von Gebühren für die 
Abfallentsorgung der Stadt Tönisvorst vom 14.12.2016 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung der Stadt Tönisvorst über die Höhe von Gebühren für die Abfallentsorgung wird 
hiermit bekannt gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 der Hauptsatzung der Stadt 
Tönisvorst vom 30.06.2016 in der zurzeit geltenden Fassung.

Hinweis:
Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hinge-
wiesen. Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigenverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-

vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Tönisvorst, den 14.09.2017
Der Bürgermeister



1053

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 20/S. 153

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1051

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Abfallartenkatalog:

Erläuterungen zu den Spaltenüberschriften

Spalte 1 enthält neben den 2- und 4-stelligen Kapi-
tel- bzw. Gruppenummern die für die Zuordnung ei-
nes Abfalls maßgeblichen 6-stelligen Abfallschlüssel-
nummern (ASN) gemäß der Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), 
die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 22 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert wor-
den ist. Dabei bedeutet die Kennzeichnung der ASN 
mit einem Sternchen *, dass es sich um einen gefähr-
lichen Abfall im Sinne von § 48 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG - vom 24. Februar 2012 BGBl I S 212) 
handelt.
Spalte 2 enthält die Kapitel-, Gruppen und Abfall-
schlüsselbezeichnungen.
Abfallarten der Kapitel 02 bis 12 sowie 18 und 19 fal-
len für gewöhnlich nur in Gewerbe- und Dienstleis-
tungsunternehmen bzw. in nicht den privaten Haus-
halten zuzuordnenden Einrichtungen an. Abfallarten 
aus privaten Haushalten sind vor allem in den Kapi-
teln 15 und 20 zu finden, untergeordnet auch in den 
Kapiteln 13, 16 und 17.
Alle aufgelisteten Abfälle sind durch die Abfallerzeu-
ger bzw. -besitzer den in den Spaltenüberschriften 
genannten Sammelsystemen bzw. Einrichtungen der 
Stadt bzw. des Kreises Viersen zuzuführen. Dabei 
ist die jeweilige Kennzeichnung der Abfallart durch 
Großbuchstaben in den Spalten bzw. Zeilen zu be-
achten. (Bedeutung siehe unten)
Die Entsorgung aller aufgeführten Abfallarten wird 
durch den Abfallbetrieb des Kreises Viersen sicher-
gestellt.

Bedeutung der Großbuchstaben in den Spalten 3 bis 
11

A = Diese Abfälle können - soweit sie aus dem 
gewerblichen Herkunftsbereich stammen und 
nicht untergeordneter Bestandteil von haus-
müllähnlichem gemischten Siedlungsabfall 
sind (siehe auch ASN 20 03 01) - u. U. nach 
Art oder Menge von der kommunalen Müll-
abfuhr ausgeschlossen sein. Die Entsorgung 
größerer Mengen solcher gewerblicher Abfäl-
le darf nur nach Zustimmung der Stadtverwal-
tung über das kommunale Erfassungssystem 

erfolgen. Von der kommunalen Entsorgung 
ausgeschlossene Abfälle sind vom Abfaller-
zeuger den Entsorgungsanlagen des Kreises 
direkt zuzuführen.

B 1 = Diese Abfälle dürfen nur aus ungekochten 
und nicht zubereiteten pflanzlichen Bestand-
teilen bestehen.

B 2 = Nur Abfälle von naturbelassenen Materialien

DS = Diese Abfallarten sind bevorzugt den Erfas-
sungseinrichtungen der privatwirtschaftlichen 
dualen Sammelsysteme zuzuführen.

E = Diese Abfälle werden mit der separaten 
Sammlung für elektrische oder elektronische 
Altgeräte erfasst bzw. sind an den hierfür be-
sonders eingerichteten Annahmestellen ab-
zugeben. Eine Entsorgung gemeinsam mit 
Restabfällen ist nicht zulässig.

P = Papier/Pappe/Kartonagen aus privaten wie 
gewerblichen Herkunftsbereichen

R/S = Rückgabe an den Handel oder Entsorgung 
über die Schadstoffsammlung der Stadt oder 
Schadstoffsammelstelle des Kreises. Keine 
gemeinsame Entsorgung mit dem Restmüll 
oder anderen Abfällen.

S = Entsorgung haushaltsüblicher Mengen über 
die Schadstoffsammeleinrichtungen der 
Stadt. Für Privathaushalte auch Abgabemög-
lichkeit an der Schadstoffsammelstelle des 
Kreises Viersen (teilweise entgeltpflichtig).

T = Alttextilien bevorzugt noch brauchbare, sau-
bere Bekleidung und Haushaltstextilien sowie 
Schuhe, keine Schneiderabfälle

W = Diese Abfälle können - soweit sie aus Privat-
haushalten stammen - auch an der Kleinan-
lieferstelle des Kreises Viersen abgegeben 
werden (teilweise entgeltpflichtig). Eine Abga-
be dieser Abfälle ist - soweit zulässig - auch 
am örtlichen Wertstoffhof möglich (teilweise 
kostenpflichtig).
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02
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei sowie der Herstellung und 
Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

02 01 
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, 
Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei 

02 01 02 Abfälle aus tierischem Gewebe A

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe A B2/A

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) A A/W

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft A B2/A

02 01 10 Metallabfälle A W

02 01 99 Abfälle a.n.g. A

02 02 
Abfälle aus der Zubereitung und Verarbei-
tung von Fleisch, Fisch und anderen 
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe A

02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe A

02 02 99 Abfälle a.n.g. A

02 03 

Abfälle aus der Zubereitung 
u.Verarbeitung von Obst, Gemüse, Ge-
treide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee 
u.Tabak, aus der Konservenherstellung, 
der Herstellung von Hefe- u. Hefeextrakt 
sowie der Zubereitung und Fermentierung 
von Melasse 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe A B1/A 

02 03 99 Abfälle a.n.g. A
02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung 

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe A

02 05 99 Abfälle a.n.g. A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- 
und Süßwaren 

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe A B1/A

02 07 
Abfälle aus der Herstellung von alkoholi-
schen und alkoholfreien Getränken (ohne 
Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 01 
Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und 
mechanischen Zerkleinerung des Rohmate-
rials 

A

02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation A

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete 
Stoffe A A

02 07 99 Abfälle a.n.g. A

03
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 
Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstof-
fen, Papier und Pappe 

03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 
Herstellung von Platten und Möbeln 

03 01 01 Rinden und Korkabfälle A B2/A B2/A/
W

03 01 05 
Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Span-
platten und Furniere mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 03 01 04 fallen 

A B2/A B2/A/
W

03 01 99 Abfälle a.n.g. A

03 03 
Abfälle aus der Herstellung und Verarbei-
tung von Zellstoff, Papier, Karton und 
Pappe 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle A B2/A B2/A/
W

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der 
Auflösung von Papier- und Pappabfällen A

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und 
Pappe für das Recycling A

03 03 10 
Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugs-
schlämme aus der mechanischen Abtren-
nung 

A

03 03 99 Abfälle a.n.g. A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilin-
dustrie 

04 01 Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle A

04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder 
(Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) A

04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish A
04 01 99 Abfälle a.n.g. A
04 02 Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte 
Textilien, Elastomer, Plastomer) A

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. 
Fette, Wachse) A

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern A
04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern A
04 02 99 Abfälle a.n.g. A

07 Abfälle aus organisch-chemischen Pro-
zessen 

07 02 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) v. 
Kunststoffen, synthetischem Gummi u. 
Kunstfasern 

07 02 13 Kunststoffabfälle A A/W
07 02 99 Abfälle a.n.g. A

07 03 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) v. orga-
nischen Farbstoffen und Pigmenten (au-
ßer 06 11) 

07 03 99 Abfälle a.n.g. A

07 05 Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika 

07 05 99 Abfälle a.n.g. A

07 06 

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmit-
teln, Desinfektionsmitteln   und Körper-
pflegemitteln 

07 06 99 Abfälle a.n.g. A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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08

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Beschichtungen (Farben, Lacken, Email), 
Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfar-
ben 

08 01 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) und 
Entfernung von Farben und Lacken 

08 01 12 Farb- u. Lackabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter  08 01 11 fallen A S

08 01 18 
Abfälle aus der Farb- und Lackentfernung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 
fallen

A S

08 01 21* Farb- oder Lackentfernerabfälle S
08 01 99 Abfälle a.n.g. A

08 03 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Druckfarben 

08 03 12* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe 
enthalten S

08 03 13 Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 08 03 12 fallen A S

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten S

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 03 17 fallen A S

08 04 
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, 
Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 
Klebstoffen und Dichtmassen (einschließ-
lich wasserabweisender Materialien) 

08 04 09* 
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die orga-
nische Lösemittel oder andere gefährliche 
Stoffe enthalten 

S

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Aus-
nahme derjenigen, die unter  08 04 09 fallen A S

09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber 
oder Silberverbindungen enthalten A

09 01 08 
Filme und fotografische Papiere, die kein 
Silber und keine Silberverbindungen enthal-
ten

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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10 Abfälle aus thermischen Prozessen 

10 03 Abfälle aus der thermischen Aluminium-
Metallurgie 

10 03 18 
Abfälle aus der Anodenherstellung, die 
Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 10 03 17 fallen 

A

12
Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbei-
tung von Metallen und Kunststoffen 

12 01 
Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen 
und mechanischen Oberflächenbearbei-
tung von Metallen und Kunststoffen 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne A
12 01 99 Abfälle a.n.g. A

15
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, 
Wischtücher, Filtermaterialien und 
Schutzkleidung (a.n.g.) 

15 01 
Verpackungen (einschließlich getrennt 
gesammelter kommunaler Verpackungs-
abfälle) 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe DS

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff DS DS

15 01 03 Verpackungen aus Holz DS DS
15 01 04 Verpackungen aus Metall DS DS
15 01 05 Verbundverpackungen DS DS
15 01 06 gemischte Verpackungen DS DS
15 01 07 Verpackungen aus Glas DS DS

15 01 09 Verpackungen aus Textilien DS DS

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher 
Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind 

S

15 01 11* 

Verpackungen aus Metall, die eine gefährli-
che feste poröse Matrix  (z. B. Asbest) ent-
halten, einschließlich geleerter Druckbehält-
nisse 

      S           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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15 02 Aufsaug- u.Filtermaterialien, Wischtücher 
u.Schutzkleidung 

15 02 02* 

Aufsaug- u.Filtermaterialien (einschließlich 
Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzklei-
dung, die durch gefährliche Stoffe verunrei-
nigt sind 

S

15 02 03 
Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher 
und Schutzkleidung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 15 02 02 fallen 

A

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeich-
nis aufgeführt sind 

16 01 

Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträ-
ger (einschl.mobiler Maschinen) und 
Abfälle aus der Demontage 
v.Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwar-
tung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) 

16 01 03 Altreifen W
16 01 07* Ölfilter S

16 01 14* Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe 
enthalten S

16 01 15 Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 16 01 14 fallen S

16 02 Abfälle aus elektrischen und elektroni-
schen Geräten 

16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die 
PCB enthalten S

16 02 13* 
gefährliche Bestandteile enthaltende ge-
brauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen 

E

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen E

16 02 16 
aus gebrauchten Geräten entfernte Bestand-
teile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
02 15 fallen 

S E/S 

16 03 Fehlchargen und ungebrauchte Erzeug-
nisse 

16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 16 03 05 fallen A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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16 05 Gase in Druckbehältern und gebrauchte 
Chemikalien 

16 05 04* gefährliche Stoffe enthaltende Gase in 
Druckbehältern (einschließlich Halonen)        S           

16 05 06* 

Laborchemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich Gemische von Laborchemika-
lien

      S           

16 05 07* 
gebrauchte anorganische Chemikalien, die 
aus gefährlichen Stoffen bestehen oder 
solche enthalten 

      S           

16 05 08* 
gebrauchte organische Chemikalien, die aus 
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten 

      S           

16 05 09 
gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 
16 05 08 fallen 

      S           

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich 
Aushub von verunreinigten Standorten) 

17 02 Holz, Glas und Kunststoff 

17 02 01 Holz A W

17 02 03 Kunststoff A W

17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teer-
haltige Produkte 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 03 01 fallen A

17 04  Metalle (einschließlich Legierungen) 

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing W

17 04 02 Aluminium W

17 04 06 Zinn W

17 04 07 gemischte Metalle W

17 08 Baustoffe auf Gipsbasis 

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

17 09 04 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter   17 09 01, 
17 09 02 und 17 09 03 fallen 

A A/W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanla-
gen a.n.g. 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände A

19 08 99 Abfälle a.n.g. A

19 09 
Abfälle aus der Zubereitung von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch oder 
industriellem Brauchwasser 

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Sieb-
rückstände A

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle A

19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustau-
scherharze A

19 12 
Abfälle aus der mechanischen Behand-
lung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zer-
kleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 

19 12 01 Papier und Pappe W

19 12 02 Eisenmetalle             W     

19 12 03 Nichteisenmetalle             W     

19 12 04 Kunststoff und Gummi A A/W

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 
12 06 fällt A A/W

19 12 08 Textilien A A/W

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) A

19 12 12 

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmi-
schungen) aus der mechanischen Behand-
lung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 12 11 fallen 

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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20

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und 
ähnliche gewerbliche und industrielle 
Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), 
einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen  

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 
15 01) 

20 01 01 Papier und Pappe P P/W

20 01 02 Glas W

20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kanti-
nenabfälle A B1/A

20 01 10 Bekleidung T

20 01 11 Textilien T

20 01 13* Lösemittel     S

20 01 14* Säuren     S

20 01 15* Laugen     S

20 01 17* Fotochemikalien     S

20 01 19* Pestizide     S

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilber-
haltige Abfälle S E/S 

20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe enthalten E

20 01 27* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-
harze, die gefährliche Stoffe enthalten S

20 01 28 
Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunst-
harze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 
01 27 fallen 

A S

20 01 32 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 20 01 31 fallen A

20 01 33* 

Batterien und Akkumulatoren die unter 16 06 
01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie 
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die 
solche Batterien enthalten 

    R/S

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 33 fallen     R/S

20 01 35* 

gebrauchte elektrische und elektronische 
Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 
und 20 01 23 fallen 

E/S 

20 01 36 
gebrauchte elektrische und elektronische 
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen 

E

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 
01 37 fällt A W

20 01 39 Kunststoffe A W

20 01 40 Metalle A W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich 
Friedhofsabfälle) 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle A B1 B1

20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle A

20 03 Andere Siedlungsabfälle 

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle A W

20 03 02 Marktabfälle A B1/B2

20 03 03 Straßenkehricht A

20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung A

20 03 07 Sperrmüll A W

20 03 99 Siedlungsabfälle a. n. g. A
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst

Einladung zu der 21. Sitzung des Rates der Stadt 
am 15.11.2017, 18.00 Uhr, Rathaus St. Tönis, Sit-
zungssaal 1. Etage, Hochstraße 20a, 47918 Tönis-
vorst

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt

2. Einwohnerfragestunde
3. Schriftliche Einwendungen gegen den öffentli-

chen Teil der Niederschrift der letzten Sitzung
4. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung
5. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung
6. Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 

GONRW
7. Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des 

Städtischen Abwasserbetriebes Tönisvorst
8. Verwendung des Jahresergebnisses 2016
9. Entlastung des Betriebsausschusses für den 

Städtischen Abwasserbetrieb Tönisvorst für das 
Wirtschaftsjahr 2016

10. Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018
 hier: 1. Veränderungsnachweis

11. Handlungskonzept „Wohnen in Tönisvorst“
12. Widmung von Straßen und Wegen gemäß Stra-

ßen- und Wegegesetz des Landes NRW
13. Mitteilungen

Nichtöffentliche Sitzung

14. Schriftliche Einwendungen gegen den nichtöf-
fentlichen Teil der Niederschrift der letzten Sit-
zung

15. Mitteilungen
Der Bürgermeister

gez.
Thomas Goßen
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Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Nicht zu ermittelnde Grabnutzungsberechtigte 
der städtischen Friedhöfe Tönisvorst – St. Tönis 
und Vorst

Gemäß § 21 der Satzung der Stadt Tönisvorst über 
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die Benutzung der Bestattungseinrichtung – Fried-
hofssatzung – vom 02.02.2012, in Kraft getreten am 
01.01.2012  kann mit Ablauf der Nutzungsfrist ge-
gen Zahlung der Gebühr der Grabnutzungsberech-
tigte die Grabstätte wiedererwerben. Der Antrag auf 
Verlängerung kann bis auf eine Stelle beschränkt 
werden. Wird kein Antrag auf Erneuerung des Nut-
zungsrechtes gestellt, hat der Nutzungsberechtigte 
innerhalb eines Monats die auf der Grabstätte be-
findlichen Grabanlagen zu entfernen. Nach Ablauf 
dieser Frist verfügt die Stadt über die Grabstätte. Auf 
der Grabstätte dann noch befindliche Grabanlagen 
können von ihr entschädigungslos beseitigt werden. 
Eine Aufbewahrungspflicht besteht nicht.

Name der Grabstätte Feld Reihe Nr.
St. Tönis

Seidel 26 K 211

Vorst

Weger 6 C 20

Nicht zu ermittelnde Grabnutzungsberechtigte 
und verfügungsberechtigte Angehörige unge-
pflegter Gräber auf dem städtischen Friedhof in 
Tönisvorst -  Vorst
Gemäß § 22 Abs. 9 und 10 der Satzung der Stadt Tö-
nisvorst über die Benutzung der Bestattungseinrich-
tungen – Friedhofssatzung -  vom 02.02.2012, rück-
wirkend in Kraft getreten am 01.01.2012, wird hiermit 
auf die Verpflichtung der dauernden Pflege folgender 
Grabanlagen hingewiesen. Bleibt diese Aufforderung 
mehr als drei Monate unbeachtet, werden die Grab-
anlagen ohne Entschädigung abgeräumt und ein-
geebnet sowie Grabmale und sonstige Anlagen be-
seitigt. Eine Aufbewahrungspflicht seitens der Stadt 
Tönisvorst besteht nicht.

Name der Grabstätte Feld Reihe Nr. 
Tarba 6 1 2

Ablauf von Ruhefristen an verschiedenen Grab-
stätten auf dem städtischen Friedhof in Tönis-
vorst – St. Tönis -
Die Ruhefristen an nachfolgend aufgeführten Urnen-/
Reihengräbern sind abgelaufen.
Gem. § 17 Abs. 3  und 4 der Satzung der Stadt Tönis-
vorst über die Benutzung der
Bestattungseinrichtungen – Friedhofssatzung – 
vom 02.02.2012, rückwirkend in Kraft getreten am 
01.01.2012, wird hiermit auf den Ablauf der Ruhefri-
sten der Gräber hingewiesen. Rechte an Reihengrä-
ber bestehen für die Dauer der Ruhezeit, sie können 
weder verlängert noch erneuert werden.  Die Gräber 

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
6. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Tönisvorst für ein Teilgebiet im Stadtteil St. 
Tönis;
Genehmigung und Wirksamkeit gemäß § 6 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der in der Neufas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der z.Zt. geltenden Fassung

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die 6. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes, die sich auf das im 
nachstehenden Kartenausschnitt gekennzeichnete 
Gebiete im Stadtteil St. Tönis bezieht, wie folgt ge-
nehmigt:

 „Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) ge-
nehmige ich die vom Rat der Stadt Tönisvorst am 
29. Juni 2017 beschlossene 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes.“

 Düsseldorf, den 27.10.2017
 Bezirksregierung Düsseldorf
 Az.: 35.02.01.01-24Tön-06-1410

 Im Auftrag:
      (DS)
 gez. Harald Kirsten

werden drei Monate nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung eingeebnet. Innerhalb dieser drei 
Monate können die Berechtigten die Grabanlagen 
entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Grab-
anlagen durch die Stadt entschädigungslos entfernt 
und nicht aufbewahrt.

Name der Grabstätte Feld Reihe Nr. 
Worgull 18 1 14
Strucker-Roger 18 5 53
Rühs 32 5 85
Wellm 32 5 87
Zwolicki 32 6 100
Esters 32 7 109

Tönisvorst, den 27.10.2017
Der Bürgermeister

Im Auftrage:
(Beyer) 
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Abgrenzung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes:

Mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes 
der Stadt Tönisvorst, in dem diese Bekanntmachung 
veröffentlicht wird, wird die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbu-
ches wirksam.

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
einschl. dazugehöriger Begründung bei der Abteilung 
Stadtentwicklung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. 
Töniser Str. 8, Zimmer 1 und 2, während der Öff-
nungszeiten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 
Uhr und von

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. Über den Inhalt der 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Hinweise:
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 

wird hingewiesen:
 Unbeachtlich werden
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Tö-

nisvorst unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädi-
gung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666/SGV NW 2023), in der z. Zt. geltenden 
Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Flächennutzungs-
planänderung nach Ablauf eines Jahres seit de-
ren Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b) diese Flächennutzungsplanänderung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
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worden,
 c) der Bürgermeister hat den Beschluss der Flächennutzungsplanänderung vorher beanstandet,
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung
Die von der Bezirksregierung Düsseldorf am 27.10.2017, Az.: 35.02.01.01-24Tön-06-1410, erteilte Geneh-
migung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes, Ort und Zeit, in der der Plan und Begründung zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten wird, sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW 
erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 30.06.2016 in der z.Zt. geltenden Fassung.

Tönisvorst, den 10.11.2017
Der Bürgermeister.

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 1/S. 171

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1064

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-83 „Vorster Straße/Südring“, Stadtteil St. Tönis
hier: Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 29.06.2017 den Bebauungsplan Tö-83 „Vorster Straße/Südring“, gemäß 
§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. 
Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden 
Fassung, als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-83 „Vorster Straße/Südring“ ist im nachstehenden Karten-
ausschnitt gekennzeichnet.
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Abgrenzung des Bebauungsplanes Tö-83 „Vors-
ter Straße/Südring“

Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Tö-83 „Vorster Straße/Südring“ ist die 
Umwandlung der Fläche für die Forstwirtschaft in ge-
werbliche Baufläche und Ausgleichsfläche.

Der Bebauungsplan Tö-83 „Am Försterhof, Teil 1“ 
wird einschließlich Begründung in der Abteilung 
Stadtplanung im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Tö-
niser Str. 8, Zimmer 1 und 2, während der Öffnungs-
zeiten (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes 
und der dazugehörigen Begründung wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt.

Hinweise:

1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen:

 Unbeachtlich werden
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind.

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Da-
nach kann der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschä-
digungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 
666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fas-
sung, kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieses Bebauungsplanes 
nach Ablauf eines Jahres seit deren Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,

 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet,

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Bekanntmachungsanordnung
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 29.06.2017 als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-83 „Vors-
ter Straße/Südring“, Ort und Zeit, in der der Bebau-
ungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und 
die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemein-
deordnung NW erforderlichen Hinweise werden hier-
mit öffentlich bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 
30.06.2016, in der z. Zt. geltenden Fassung.

Tönisvorst, den 10.11.2017
Der Bürgermeister.

gez. Goßen

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 23/Nr. 1/S. 173

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1066
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B e z i r k s r e g i e r u n g 
Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-

Mönchengladbach, 06.11.2017
Dienstgebäude

41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9803

FAX: 0211/475-9791

Vereinfachte Flurbereinigung Krefeld-Oppum
Az.: 7 17 04

B e s c h l u s s

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat als Flurbereini-
gungsbehörde beschlossen:

1. Für Teile der kreisfreien Stadt Krefeld sowie Teile 
der Stadt Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss, Regie-
rungsbezirk Düsseldorf, wird gemäß § 86 Abs. 1 
Ziffern 1 und 3 in Verbindung mit § 86 Abs. 2 Ziffer 
1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) durch 
die Bezirksregierung Düsseldorf als Flurbereini-
gungsbehörde die

vereinfachte Flurbereinigung Krefeld-Oppum

angeordnet.

2. Das Flurbereinigungsgebiet wird für die nachste-
hend aufgeführten Grundstücke festgestellt:

REGIERUNGSBEZIRK DÜSSELDORF
Kreisfreie Stadt Krefeld

Gemarkung Fischeln

Flur 
1

Flur-
stücke

411, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 445, 446, 447, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 458, 460, 716, 962, 963, 
964, 1100, 1101, 1425

Flur
2

Flur-
stücke

1, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 
42, 44, 45, 46, 50, 51, 61, 62, 64, 
65, 66, 68, 72, 73, 76, 77, 79, 82, 
87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 
119, 120, 121, 122, 125, 126, 
127, 128, 130, 131, 133, 134, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157

Flur
3

Flur-
stücke

620, 634, 704, 708, 709

Flur
4

Flur-
stücke

1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
92, 343, 351, 384, 387, 390, 392, 
413, 415, 417, 421, 422, 664, 
709, 993, 994

Gemarkung Oppum

Flur 
3

Flur-
stücke

734, 740, 797, 800, 801, 1092, 1093

Flur 
4

Flur-
stücke

336, 401, 402, 405, 412, 428, 431, 
432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 
441, 442, 446, 447, 456, 510, 511, 
512, 513, 514, 515, 516, 518, 525, 
526, 531, 540, 560, 592, 593, 594, 
595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 613, 615, 622, 623, 846, 941, 
942, 1032, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1152, 
1153, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 
1201, 1203, 1204, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1292, 1324, 1611, 1612, 1613, 
1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 
1666, 1667, 1668, 1669, 1672, 1696, 
1697, 1744, 1758, 1759, 1841, 1845, 
1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 
1866, 1867, 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, 1887, 1931, 1940, 1941, 
1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 
1950, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 
1967, 1970, 1972, 1973, 1982, 1995, 
1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2006, 
2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 
2021, 2022, 2025, 2029, 2030, 2033, 
2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,

Bekanntmachung 
der Stadt Tönisvorst
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2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 
2054, 2055, 2056, 2058, 2060, 2061, 
2062, 2063, 2066, 2067, 2076, 2079, 
2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2095, 
2150, 2151, 2152, 2243, 2244, 2245, 
2246, 2247, 2253, 2254, 2255, 2256, 
2257, 2258, 2304, 2305, 2306, 2333

Rhein-Kreis Neuss
Stadt Meerbusch

Gemarkung Ossum-Bösinghoven

Flur
3

Flur-
stücke 

3, 4, 5, 6, 132, 134, 135, 139, 
140, 142, 143

Flur
4

Flur-
stücke 

4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 387, 
406, 426, 427, 1308, 1646, 1671, 
1827, 2005, 2006 ,2007, 2008, 
2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 
2035, 2120, 2121, 2122, 2123, 
2124, 2125, 2126

3. Das Flurbereinigungsgebiet ist in der beigefügten 
Gebietskarte dargestellt. Es ist rund 327 Hektar 
groß.

4. Dieser Beschluss wird gemäß § 110 FlurbG öf-
fentlich bekannt gemacht.

 Der Flurbereinigungsbeschluss mit Gründen und 
Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme der Beteilig-
ten zwei Wochen lang während der Dienststun-
den aus bei

•	 der Stadt Krefeld 
Fachbereich 62 Vermessungs- und Kata-
sterwesen  
Friedrichstraße 25, Raum 203 
47798 Krefeld

•	 der Stadt Meerbusch 
Fachbereich 4 Stadtplanung und Bauauf-
sicht, Abteilung Stadtplanung 
Wittenberger Straße 21, Raum 015 
40668 Meerbusch.

 Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem Tage der öf-
fentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses.

5. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke 
(§ 10 Nr. 1 FlurbG) bilden die

 
 Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten 

Flurbereinigung Krefeld-Oppum

 mit Sitz in Krefeld. Sie ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG).

6. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungs-
verfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 
FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung die-
ses Beschlusses bei der Flurbereinigungsbehör-
de, der Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstge-
bäude Croonsallee 36 - 40, 41061 Mönchenglad-
bach, anzumelden.

 Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetra-
gene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche 
Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von 
Grundstücken beschränken.

 Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde ist 
das Recht innerhalb einer von der Flurbereini-
gungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein 
Anspruch auf Beteiligung.

 Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeich-
neten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 
Abs. 2 FlurbG gelten lassen. Der Inhaber eines 
der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 
FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gel-
ten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

7. Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Beschlusses an, gelten folgende zeitweilige Ein-
schränkungen, die bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes wirksam sind:

7.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören 
(§ 34 Abs. 1 Ziff. 1 FlurbG).

7.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden. (§ 34 Abs. 1 Ziff. 2 FlurbG).

7.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, 
Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belan-
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ge, insbesondere des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Ziff. 3 FlurbG).

7.4  Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungs-
mäßigen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen 
der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 
85 Ziff. 5 FlurbG)

7.5  Sind entgegen den Anordnungen zu 7.1 und 7.2 
Änderungen vorgenommen oder Anlagen her-
gestellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den frü-
heren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederher-
stellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung 
dienlich ist. (§ 34 Abs. 2 FlurbG).

7.6 Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 7.3 
vorgenommen worden, so muss die Flurberei-
nigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten 
der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

7.7 Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung 
zu 7.4 vorgenommen worden, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, 
der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder 
verlichtete Fläche nach den Weisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsmäßig in 
Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).

7.8 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 
7.2, 7.3 und 7.4 dieses Einleitungsbeschlusses 
sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000,-Euro für den einzelnen 
Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 
17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten – 
OWiG – in der derzeit gültigen Fassung). Unter 
Umständen kann auch eine höhere Geldbuße 
auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
können Gegenstände eingezogen werden, auf 
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 
Abs. 3 FlurbG).

7.9 Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Ge-
setzen bleiben unberührt.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Anordnung des verein-
fachten Flurbereinigungsverfahrens Krefeld-Oppum 
gemäß § 86 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 FlurbG liegen vor. Die 
Begrenzung des Flurbereinigungsgebietes entspricht 
dem Zweck der Flurbereinigung.

Weite Teile des Flurbereinigungsgebietes sind ge-
prägt von einer kleinteiligen, zersplitterten Eigen-

tumsstruktur, zu einem erheblichen Anteil liegt Urka-
taster vor. 

Viele Grundstücke sind nicht erschlossen, einzelne 
Wege verlaufen unparzelliert über Privateigentum. 
Auf der anderen Seite sind katasterrechtlich existie-
rende Wegeflurstücke in der Örtlichkeit nicht vorhan-
den und werden von den Nachbareigentümern bzw. 
-pächtern landwirtschaftlich genutzt. Eine für land-
wirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Zwecke 
notwendige Unterhaltung des Wegenetzes ist auf-
grund der vielen unparzellierten Wege nicht im not-
wendigen Maße möglich. 

Die vorhandenen Gewässer (tlw. unparzelliert und im 
Privateigentum) verfügen überwiegend über keine 
Randstreifen, vorhandene Landschaftselemente sind 
nur in Teilbereichen vernetzt. 

Die Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen durch 
die erholungssuchenden Bewohner (Spaziergänger, 
Radfahrer) der angrenzenden Stadtteile verläuft un-
geordnet und führt mitunter zu Konflikten mit Land-
wirtschaft und Naturschutz.

Ein Teil der in den letzten Jahren/Jahrzehnten von 
der Stadt Krefeld bevorrateten landwirtschaftlichen 
Flächen eignet sich zur Kompensation unvermeidba-
rer Eingriffe in Natur und Landschaft. Bei einer öko-
logischen Aufwertung dieser Flächen in ihrer derzei-
tigen Lage drohen erhebliche Nachteile für die Agrar-
struktur durch Verkleinerung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsblöcke. 

Im Rahmen der Bodenordnung ist es vorgesehen, die 
Eigentumsflächen mit Anschluss an das vorhandene 
Wegenetz zu wirtschaftlichen Einheiten zusammen-
zulegen. Die notwendigen Wege für Landwirtschaft 
und Erholung sollen parzelliert und in die Unterhal-
tungspflicht der Stadt Krefeld übertragen werden. 

Einige der zwischen den vorhandenen Landschaft-
selementen gelegenen landwirtschaftlichen Eigen-
tumsflächen sind dort für eine intensive landwirt-
schaftliche Nutzung nur bedingt geeignet. Auch die 
unmittelbar an Gewässer angrenzenden Privatflä-
chen sind aufgrund gestiegener naturschutzrecht-
licher Anforderungen nicht mehr uneingeschränkt 
landwirtschaftlich nutzbar. Eine weitere Beeinträchti-
gung der landwirtschaftlichen Nutzung droht, wenn 
die Stadt Krefeld ihre zahlreichen über die Jahre 
bevorrateten landwirtschaftlichen Flächen für den 
Zweck einsetzt, für die sie erworben wurden und die-
se verstreut liegenden Flächen an Ort und Stelle öko-
logisch aufwertet. Eine weitere Verschlechterung der 
agrarstrukturellen Verhältnisse (für Eigentümer und 
Pächter) wäre die Folge. 
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Im Zuge der Bodenordnung kann der Konflikt auf-
gelöst werden, indem die für Ausgleichsverpflichtun-
gen bevorrateten Flächen der Stadt an die im Ge-
biet verlaufenden Gewässer und andere vorhandene 
Strukturelemente (Wege, Wald) herangelegt werden. 
Damit wird erreicht, dass die zu erbringende Aus-
gleichsverpflichtung zugleich gewässerökologischen 
Zielen dient (Uferstreifen, naturnahe Gestaltung 
etc.), die landwirtschaftlichen Bereiche nicht durch 
die Umsetzung einer Vielzahl kleinteiliger Maßnah-
men belastet werden und die bisher vertraglich ver-
einbarten ökologische Maßnahmen auf Privatflächen 
durch Eigentumsübertragung an die Stadt Krefeld 
im Tauschwege langfristig gesichert werden können. 
Im Gegenzug erhalten die Eigentümer der bislang 
im Biotopverbund liegenden Privatflächen dauerhaft 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen, die von ökologi-
schen Restriktionen frei sind.

Verkaufswillige Eigentümer  haben die Möglichkeit 
des Verzichts auf Landabfindung. Die Flächen kön-
nen zur Aufstockung landwirtschaftlicher Betriebe 
dienen. Zudem besteht die Möglichkeit der Auflösung 
gemeinschaftlichen Eigentums (im vorgesehenen 
Verfahrensgebiet gibt es viele Erbengemeinschaften) 
und somit der Klärung der rechtlichen Verhältnisse.

Das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren nach § 
86 FlurbG ist geeignet, die vorgenannten Ziele wirk-
sam umzusetzen: es unterstützt die Umsetzung von 
Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere 
der Agrarstrukturverbesserung, des Gewässer- und 
Naturschutzes und dient der Auflösung von Landnut-
zungskonflikten. In jedem Fall ist die wertgleiche Ab-
findung aller Flurbereinigungsteilnehmer zu wahren.

Für die Zusammenlegung, Vermessung und Flächen-
ausweisung für Maßnahmen des Gewässer- und Na-
turschutzes sind von den Teilnehmern keine Kosten 
zu tragen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten 
Kosten der Zusammenlegung trägt die Stadt Krefeld. 
Weitergehende Maßnahmen der Landentwicklung im 
Sinne des § 86 Abs. 1 Ziffer 1 FlurbG sind nur bei 
einvernehmlicher Kostenregelung zulässig.

Die geplante Abgrenzung des Verfahrensgebiets ori-
entiert sich an den vorhandenen Grenzen der Bebau-
ung, den Verflechtungen der Eigentumsstrukturen 
und berücksichtigt den Vermessungsaufwand insbe-
sondere am Verfahrensrand. Die Abgrenzung kann 
angepasst werden, wenn der Zweck der Flurbereini-
gung es erfordert. 

Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentü-
mer wurden in der Aufklärungsversammlung gemäß 
§ 5 Abs. 1 FlurbG am 26.06.2017 eingehend über 
Zielsetzung und Durchführung dieses Flurbereini-
gungsverfahrens einschließlich der voraussichtlich 

entstehenden Kosten und über die in der Regel ge-
währten Zuwendungen und die zu erbringende Ei-
genleistung aufgeklärt. 

Die landwirtschaftliche Berufsvertretung und die üb-
rigen zu beteiligenden Behörden und Organisationen 
sowie die nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz aner-
kannten Naturschutzverbände sind gemäß § 5 Abs. 
2 FlurbG gehört worden und haben der Anordnung 
zugestimmt bzw. keine Bedenken erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntma-
chung) Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Mön-
chengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 Mönchen-
gladbach, zu erheben.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form 
erhoben werden. Das Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach dem Gesetz 
zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.07.2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (elDAS-Durchführungsgesetz) vom 
18.02.2017 (BGBl. I S. 2745) in der jeweils gelten-
den Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle der Behörde übermittelt werden.

Hinweis:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu be-
achten. Die besonderen technischen Voraussetzun-
gen sind unter www.egvp.de aufgeführt.

Im Auftrag
gezeichnet Ralph Merten

Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Düssel-
dorf unter http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
wirueberuns/Bekanntmachungen/index.html.
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Bekanntmachung 
der Stadt Willich
Ungepflegte Reihengrabstätten

Die nachstehend aufgeführten Reihengrabstätten werden seit einiger Zeit nicht mehr ordnungsgemäß der 
Würde des Friedhofes entsprechend gärtnerisch gepflegt. Gemäß § 30 der für die Friedhöfe der Stadt Willich 
geltenden Friedhofssatzung vom 29.07.2011, in der aktuellen Fassung vom 15.12.2016, kann das Nutzungs-
recht an diesen Reihengrabstätten entzogen werden. 

Da die Anschriften der Nutzungsberechtigten und deren Rechtsnachfolger unbekannt sind und nicht ermittelt 
werden können, werden sie hiermit letztmalig aufgefordert, die Grabstätten innerhalb eines Monats – vom 
Tage der Veröffentlichung an gerechnet – instand zu setzen. 

Wird dieser Aufforderung keine Folge geleistet, werden die Grabstätten eingeebnet. Vorhandene Grabmale, 
Einfassungen usw. werden entfernt und gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Willich über. 
Das noch bestehende Nutzungsrecht fällt an die Stadt Willich zurück. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des genannten letzten Verstorbenen sind angegeben. 

Friedhof Feld  Grab-Nr. Verstorbene/r Beisetzungsdatum
Neersen 9 17 Horst Jakob Dreikhausen 11.08.1998
Neersen 9 34 Lina Peters 16.12.1999
Neersen 9 62 Paul Hugo Cleophas 17.03.2005
Neersen 12 83 Josef Johann Krämer 25.11.1987
Neersen 12 85 Elisabeth Thömke 24.02.1988
Neersen 12 87 Emma Renner 06.05.1988
Neersen 12 88 Johann Heinrich Harmes 13.07.1988
Neersen 12 102 Anna Katharina Jütten 10.08.1989
Neersen 12 129 Elisabeth Hören 09.07.1992

Ungepflegte Wahlgrabstätten

Die nachstehend aufgeführten Wahlgrabstätten werden seit einiger Zeit nicht mehr ordnungsgemäß der Wür-
de des Friedhofes entsprechend gärtnerisch gepflegt. Gemäß § 30 der für die Friedhöfe der Stadt Willich 
geltenden Friedhofssatzung vom 29.07.2011, in der aktuellen Fassung vom 15.12.2016, kann das Nutzungs-
recht an diesen Wahlgrabstätten entzogen werden. 

Da die Anschriften der Nutzungsberechtigten und deren Rechtsnachfolger unbekannt sind und nicht ermittelt 
werden können, werden sie hiermit letztmalig aufgefordert, die Grabstätten innerhalb eines Monats – vom 
Tage der Veröffentlichung an gerechnet – instand zu setzen. 

Wird dieser Aufforderung keine Folge geleistet, werden die Grabstätten eingeebnet. Vorhandene Grabmale, 
Einfassungen usw. werden entfernt und gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Willich über. 
Das noch bestehende Nutzungsrecht fällt an die Stadt Willich zurück. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des genannten letzten Verstorbenen sind angegeben. 

Friedhof Feld  Grab-Nr. Verstorbene/r Beisetzungsdatum
Neersen VI 23B Theresia Hoffmann 02.03.1990
Neersen VII 59A-59B Maria Krücken 01.08.1988
Neersen X 82A-82B Erich Lohschmidt 23.02.1988
Neersen X 98A-98B Sibilla Schulze 28.10.1993

Ablauf von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten auf den Willicher Friedhöfen

Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahlgrabstätten sind abgelaufen. Falls diese Wahl-
grabstätten durch die bisherigen Nutzungsberechtigten für weitere Beerdigungen genutzt werden sollen, 
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muss das Nutzungsrecht nach den Bestimmungen der Friedhofssatzung der Stadt Willich vom 29.07.2011, 
in der aktuellen Fassung vom 15.12.2016, erneuert werden. 

Die Nutzungsberechtigten oder deren Rechtsnachfolger werden hiermit öffentlich aufgefordert, den Wieder-
erwerb sofort – spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung – bei der Friedhofsverwal-
tung der Stadt Willich, Niersplank 5, 47877 Willich schriftlich zu beantragen. 

Wird dieser Aufforderung keine Folge geleistet, werden die Grabstätten einen Monat nach Bekanntmachung 
eingeebnet. Die dann noch auf den Grabstätten befindlichen Grab- und Grabmalanlagen werden von der 
Friedhofsverwaltung entfernt und gehen entschädigungslos in das Eigentum der Stadt Willich über. 

Das Feld, die Grabnummer und das Beisetzungsdatum des genannten letzten Verstorbenen sind angegeben. 

Friedhof Feld  Grab-Nr. Verstorbene/r Beisetzungsdatum
Neersen V / KI 34 Scheu 29.12.1997
Neersen X 39A-39B Josefine Feies 14.10.1987
Neersen XI 89-90 Peter Schinken 20.11.1986
Neersen XI 258-259 Hedwig Lietz 13.04.1987

Willich, den 09.10.2017
Der Bürgermeister

gez. Heyes

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1073

Bekanntmachung 
des Niersverbandes
Niersverband

31. Sitzung der Verbandsversammlung
am 14. Dezember 2017

31. Sitzung der Verbandsversammlung des 
Niersverbandes

Donnerstag, 14. Dezember 2017, 09:00 Uhr,
Sitzungssaal im Forum Viersen,
Rathausmarkt 2, 41747 Viersen

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, Genehmi-
gung der Tagesordnung und Bestellung einer / 
eines Delegierten zur Mitunterzeichnung der Nie-
derschrift

2. Genehmigung der Niederschrift über die Ver-
bandsversammlung vom 15.12.2016

3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Vorstandes
5. Abnahme des Jahresabschlusses 2016 und Ent-

lastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 
2016                                                         Vorlage

6. Aufstellung der Fortschreibung des Abwasserbe-
seitigungs-konzeptes und der Sechsjahresüber-
sichten                                                      Vorlage

7. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2018 und 
Aufstellung der Finanzplanung für die Jahre 2017 
bis 2021                                                    Vorlage

8. Ersatzwahlen zum Verbandsrat                Vorlage

9. Bestellung der Prüfstelle für die Prüfung des Jah-
resabschlusses 2017                                Vorlage

10. Wahl der Rechnungsprüfer/-innen für das Wirt-
schaftsjahr 2018                                        Vorlage

11. Verschiedenes

Für den Fall, dass die anberaumte Verbandsver-
sammlung nicht beschlussfähig ist, wird bereits 
jetzt zu einer weiteren Sitzung der Verbandsver-
sammlung mit gleicher Tagesordnung einge-
laden, die um 9:15 Uhr am selben Ort und Tag 
stattfindet. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Verbandsversammlung gemäß § 15 Absatz 4 Sät-
ze 2 und 3 Niersverbandsgesetz in dieser Sitzung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden De-
legierten beschlussfähig ist.

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1074

Bekanntmachung 
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid 
des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr 

vom 10.10.2017
- Aktenzeichen 03280282498/le
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gegen:

  Herrn
  Vlad-Toma Derscariu
  str. Bogdan Voda, nr. 6, ap.2,
  RO- SUCEAVA

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.
Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0120 A für den Empfänger 
offen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 17.11.2017
Im Auftrag

P u l t e r

Abl. Krs. Vie. 2017, S. 1074
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